
Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 9 5/1919 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 0 

Inkrafttretedatum  
19190213  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Langtitel  
Gesetz vom 6. Juli 1868, womit eine Rechtsanwaltsor dnung eingeführt  
wird 
StF: RGBl. Nr.    96/1868 

Änderung  
idF: RGBl. Nr.   223/1906 
     StGBl. Nr.   95/1919 
     BGBl. Nr.   117/1927 
     BGBl. Nr.   222/1929 
     BGBl. Nr.     6/1932 
     BGBl. Nr.   346/1933 
     StGBl. Nr.  103/1945 
     BGBl. Nr.   163/1954 (VfGH) 
     BGBl. Nr.   239/1954 (DFB) 
     BGBl. Nr.   159/1956 
     BGBl. Nr.    42/1973 (VfGH) 
     BGBl. Nr.   570/1973 
     BGBl. Nr.   497/1974 
     BGBl. Nr.   673/1976 
     BGBl. Nr.   588/1982 (VfGH) 
     BGBl. Nr.   383/1983 
     BGBl. Nr.   556/1985 
     BGBl. Nr.   524/1987 
     BGBl. Nr.   474/1990 (NR: GP XVII RV 1188 AB 1 380 S. 149. 
                          BR: AB 3950 S. 533.) 
     BGBl. Nr.   517/1991 (DFB) 
     BGBl. Nr.   176/1992 (NR: GP XVIII IA 261/A AB  417 S. 61. 
                          BR: AB 4229 S. 551.) 
     BGBl. Nr.    21/1993 (NR: GP XVIII RV 777 AB 8 53 S. 99. 
                          BR: 4426 AB 4412 S. 563.)  
                          (EWR/Anh. VII: 389L0048, 377L0249) 
     BGBl. Nr.   917/1993 (K über Idat) 
     BGBl. Nr.   304/1996 (NR: GP XX RV 32 AB 133 S . 25. 
                          BR: AB 5177 S. 614.) 
                          (CELEX-Nr.: 368L0151, 377 L0091, 392L0101,  
                          378L0855, 378L0660, 390L0 605, 390L0604, 
                          394L0008, 382L0891, 383L0 349, 384L0253, 
                          389L0666, 389L0667) 
     BGBl. Nr.   680/1996 (DFB) 
     BGBl. I Nr.  19/1997 (VfGH) 
     BGBl. I Nr. 140/1997 (NR: GP XX RV 898 AB 1002  S. 104. 
                          BR: AB 5602 S. 634.) 
     BGBl. I Nr.  71/1999 (NR: GP XX RV 1638 AB 168 1 S. 162. 
                          BR: AB 5913 S. 653.) 
     BGBl. I Nr.  27/2000 (NR: GP XXI RV 59 AB 72 S . 19. 
                          BR: AB 6101 S. 664.) 
                          [CELEX-Nr.: 398L0005] 
     BGBl. I Nr.  98/2001 (NR: GP XXI RV 621 AB 704  S. 75. 
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                          BR: 6398 AB 6424 S. 679.)  
     BGBl. I Nr.  76/2002 (NR: GP XXI RV 962 AB 104 9 S. 97. 
                          BR: AB 6620 S. 686.) 
     BGBl. I Nr.  93/2003 (NR: GP XXII RV 174 AB 21 3 S. 32. 
                          BR: AB 6867 S. 701.) 
                          [CELEX-Nr.: 32001L0097] 
     BGBl. I Nr. 128/2004 (NR: GP XXII RV 613 AB 63 8 S. 78. 
                          BR: AB 7134 S. 714.) 
                          [CELEX-Nr.: 32003L0008] 
     BGBl. II Nr. 54/2005 

Präambel/Promulgationsklausel  
  Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes  finde Ich zu 
verordnen, wie folgt: 

Anmerkung  
1. Erfassungsstichtag: 1. 1. 2001 
2. Die vergebene Abkürzung (RAO) ist keine gesetzli che, sondern 
   gebräuchlich. 

Schlagworte  
Reichsrat, Erweiterte Wertgrenzen-Novelle 1997 - WG N 1997 (BGBl. I 
Nr. 140/1997), Rechtsanwalts-Berufsrechts-Änderungs gesetz 1999 
(BGBl. I Nr. 71/1999), 1. Euro-Umstellungsgesetz – Bund, 
2. Euro-Justiz-Begleitgesetz – 2. Euro-JuBeG, BGBl.  I Nr. 98/2001, 
Zivilverfahrens-Novelle 2002 (BGBl. I Nr. 76/2002),  
Zivilverfahrens-Novelle 2004 (BGBl. I Nr. 128/2004)  

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR11001695 

Alte DokNr  
N2186814424R  

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  128/2004 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 1 

Inkrafttretedatum  
20050701  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Beachte  
Ist nur auf Rechtsanwälte anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2005 
erstmals in die Liste der Rechtsanwälte eingetragen  werden (vgl. 
Art. XVI Abs. 4, BGBl. I Nr. 128/2004). 

Text  
                        Rechtsanwaltsordnung. 
 
                            I. Abschnitt. 
          Erfordernisse zur Ausübung der Rechtsanwa ltschaft. 
 
  §. 1. (1) Zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft in (Anm.: jetzt: 
Republik Österreich) bedarf es keiner behördlichen Ernennung, 
sondern lediglich der Nachweisung der Erfüllung der  nachfolgenden 
Erfordernisse und der Eintragung in die Liste der R echtsanwälte. 
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(§§ 5 und 5a) 
  (2) Diese Erfordernisse sind: 
  a) (Anm.: jetzt: die österreichische Staatsbürger schaft); 
  b) die Eigenberechtigung; 
  c) die Zurücklegung der rechts- und staatswissens chaftlichen 
     Studien sowie der nach Ablegung der vorgeschri ebenen strengen 
     Prüfungen an einer in der Republik Österreich befindlichen 
     Universität erlangte akademische Grad eines Do ktors der Rechte 
     oder die Zurücklegung des rechtswissenschaftli chen 
     Diplomstudiums nach dem Bundesgesetz vom 2. Mä rz 1978, BGBl. 
     Nr. 140, über das Studium der Rechtswissenscha ften und der auf 
     Grund dieses Studiums erlangte akademische Gra d eines Magisters  
     der Rechtswissenschaften; 
  d) die praktische Verwendung in der gesetzlichen Art und Dauer; 
  e) die mit Erfolg zurückgelegte Rechtsanwaltsprüf ung; 
  f) die Teilnahme an den nach den Richtlinien für die Ausbildung 
     von Rechtsanwaltsanwärtern erforderlichen 
     Ausbildungsveranstaltungen im Ausmaß von höchs tens 
     42 Halbtagen, davon zwingend 6 Halbtage Mediat ionsausbildung; 
  g) der Abschluß einer Haftpflichtversicherung nac h § 21a. 
  (3) Die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkomme ns über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerisch en 
Eidgenossenschaft ist der österreichischen Staatsbü rgerschaft 
gleichzuhalten. 

Schlagworte  
BGBl. Nr. 140/1978 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40058241 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  27/2000 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 1a 

Inkrafttretedatum  
20000524  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 1a. (1) Die Ausübung der Rechtsanwaltschaft ist  auch in der 
Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, de r eingetragenen 
Erwerbsgesellschaft (Rechtsanwalts-Partnerschaft) u nd der 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig. Sie  bedarf der 
Eintragung in die Liste der Rechtsanwalts-Gesellsch aften bei der 
Rechtsanwaltskammer, in deren Sprengel die Gesellsc haft ihren 
Kanzleisitz hat. 
  (2) Die beabsichtigte Errichtung der Gesellschaft  ist unter 
Verwendung eines vom Österreichischen Rechtsanwalts kammertag 
aufzulegenden Formblatts beim Ausschuß der zuständi gen 
Rechtsanwaltskammer anzumelden. Die Anmeldung hat z u enthalten: 
  1. die Art der Gesellschaft und die Gesellschafts bezeichnung, die 
     einen Hinweis auf die Ausübung der Rechtsanwal tschaft zu 
     enthalten hat, bei einer Rechtsanwalts-Partner schaft und einer 
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     Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Firm a (§ 6 EGG; 
     § 1b); 
  2. Namen, Anschriften, Kanzleisitze und Berufsbez eichnungen der 
     zur Vertretung und Geschäftsführung berechtigt en 
     Gesellschafter sowie Namen und Anschriften der  übrigen 
     Gesellschafter; § 12 Abs. 1 EuRAG, BGBl. I Nr.  27/2000, gilt 
     sinngemäß; 
  3. den Kanzleisitz der Gesellschaft; 
  4. alle weiteren Angaben, aus denen hervorgeht, d aß die 
     Erfordernisse der §§ 21a und 21c erfüllt sind;  
  5. die Erklärung aller Rechtsanwalts-Gesellschaft er, daß sie in 
     Kenntnis ihrer disziplinären Verantwortung die  Richtigkeit der 
     Anmeldung bestätigen. 
  (3) Jede Änderung der nach Abs. 2 in der Anmeldun g anzuführenden 
Umstände ist unverzüglich unter Verwendung des Form blatts nach 
Abs. 2 mit einer entsprechenden Erklärung nach Abs.  2 Z 5 beim 
Ausschuß der Rechtsanwaltskammer anzumelden. 
  (4) Die Eintragung in die Liste ist vom Ausschuß zu verweigern 
oder zu streichen, wenn sich herausstellt, daß die Erfordernisse der  
§§ 21a oder 21c nicht oder nicht mehr vorliegen. § 5 Abs. 2 zweiter 
Satz und § 5a sind sinngemäß anzuwenden. 
  (5) Zur Eintragung einer Rechtsanwalts-Partnersch aft und einer 
Rechtsanwalts-Gesellschaft in Form einer Gesellscha ft mit 
beschränkter Haftung in das Firmenbuch bedarf es de r Vorlage der 
Erklärung der zuständigen Rechtsanwaltskammer, daß die Eintragung in  
die Liste der Rechtsanwalts-Gesellschaften nicht ve rweigert werden 
wird. Die Eintragung in das Firmenbuch ist Vorausse tzung für die 
Eintragung in die Liste der Rechtsanwalts-Gesellsch aften. Sie ist 
dem Ausschuß der zuständigen Rechtsanwaltskammer na chzuweisen. 
  (6) Die Rechtsanwälte betreffenden Vorschriften g elten sinngemäß 
auch für Rechtsanwalts-Gesellschaften. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012428 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  27/2000 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 1b 

Inkrafttretedatum  
20000524  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  (1) Die Firma oder die Bezeichnung einer 
Rechtsanwalts-Gesellschaft darf nur die Namen eines  oder mehrerer 
der folgenden Personen enthalten: eines Gesellschaf ters, der 
Rechtsanwalt im Sinn des § 21c Z 1 lit. a ist, oder  eines ehemaligen  
Rechtsanwalts, der auf die Rechtsanwaltschaft verzi chtet hat und im 
Zeitpunkt der Verzichtleistung Gesellschafter war o der dessen als 
Rechtsanwalts-Gesellschaft oder Einzelunternehmen g eführte Kanzlei 
von der Gesellschaft fortgeführt wird. Die Namen an derer Personen 
dürfen in die Firma nicht aufgenommen werden. § 12 Abs. 1 EuRAG, 
BGBl. I Nr. 27/2000, gilt sinngemäß. Als Sachbestan dteil ist nur ein  
Hinweis auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft auf zunehmen. 
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  (2) Die Bezeichnung des Rechtsanwaltsunternehmens , das in Form 
einer Rechtsanwalts-Partnerschaft oder einer Gesell schaft mit 
beschränkter Haftung fortgesetzt wird, darf - jedoc h nur mit einem 
die neue Rechtsform andeutenden Zusatz - weitergefü hrt werden. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012429 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 2 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                                §. 2. 
 
  (1) Die zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft erfor derliche 
praktische Verwendung hat in der rechtsberuflichen Tätigkeit bei 
Gericht und bei einem Rechtsanwalt zu bestehen; sie  kann außerdem in  
der rechtsberuflichen Tätigkeit bei einem Notar ode r, wenn die 
Tätigkeit für die Ausübung der Rechtsanwaltschaft d ienlich ist, bei 
einer Verwaltungsbehörde, an einer Hochschule oder bei einem 
beeideten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater beste hen. Die 
Tätigkeit bei der Finanzprokuratur ist der bei eine m Rechtsanwalt 
gleichzuhalten. Die praktische Verwendung bei einem  Rechtsanwalt ist  
nur anrechenbar, soweit diese Tätigkeit hauptberufl ich und ohne 
Beeinträchtigung durch eine andere berufliche Tätig keit ausgeübt 
wird. Eine praktische Verwendung bei einem Rechtsan walt in Form 
einer Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzge setz 1979, BGBl. 
Nr. 221, oder dem Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBl.  Nr. 651/1989, 
ist anrechenbar, wenn sie zumindest die Hälfte der Normalarbeitszeit  
umfaßt; sie ist im Ausmaß der tatsächlich geleistet en Tätigkeit zu 
berücksichtigen. 
  (2) Die praktische Verwendung im Sinn des Abs. 1 hat fünf Jahre 
zu dauern. Hievon sind im Inland mindestens neun Mo nate bei Gericht 
und mindestens drei Jahre bei einem Rechtsanwalt zu  verbringen. 
  (3) Auf die Dauer der praktischen Verwendung, die  nicht zwingend 
bei Gericht oder einem Rechtsanwalt im Inland zu ve rbringen ist, 
sind auch anzurechnen: 
  1. Zeiten des Doktoratsstudiums bis zum Höchstaus maß von sechs 
     Monaten, wenn an einer inländischen Universitä t der akademische  
     Grad eines Doktors der Rechtswissenschaften na ch dem 
     Bundesgesetz vom 2. März 1978, BGBl. Nr. 140, über das Studium 
     der Rechtswissenschaften erlangt wurde; 
  2. eine im Sinn des Abs. 1 gleichartige praktisch e Verwendung im 
     Ausland, wenn diese Tätigkeit für die Ausübung  der 
     Rechtsanwaltschaft dienlich gewesen ist. 
  (4) Die praktische Verwendung kann frühestens vom  erfolgreichen 
Abschluß der im § 1 Abs. 2 lit. c genannten Studien  an gerechnet 
werden. Eine mehrfache Berücksichtigung von Zeiten nach Abs. 1 bis 3  
ist ausgeschlossen. 
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Schlagworte  
BGBl. Nr. 221/1979, BGBl. Nr. 140/1978 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012430 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 4 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 4. Wo und in welcher Weise und Art die Rechtsan waltsprüfung 
abzulegen ist, wird durch das Rechtsanwaltsprüfungs gesetz, BGBl. Nr.  
556/1985, geregelt. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012432 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 5 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 5. (1) Wer die Rechtsanwaltschaft erlangen will , hat unter 
Nachweis aller gesetzlichen Erfordernisse bei dem A usschuß der 
Rechtsanwaltskammer, in deren Sprengel er seinen Ka nzleisitz nimmt, 
unter Angabe des letzteren seine Eintragung in die Liste der 
Rechtsanwälte zu erwirken. 
  (2) Die Eintragung in die Liste ist zu verweigern , wenn der 
Bewerber eine Handlung begangen hat, die ihn des Ve rtrauens unwürdig  
macht. Der Ausschuß hat die notwendigen Erhebungen zu pflegen und, 
wenn die Eintragung verweigert werden soll, den Bew erber vorher 
einzuvernehmen. 
  (3) Sonst ist, wenn dem Bewerber nicht ein Grund nach 
strafgesetzlichen Vorschriften oder nach den Bestim mungen dieses 
Gesetzes entgegensteht, die Eintragung zu bewillige n. 
  (4) Inwiefern die Eintragung infolge eines 
Disziplinarerkenntnisses zu verweigern ist, bestimm en die 
Disziplinarvorschriften. 
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  (5) Die erfolgte Eintragung ist dem Oberlandesger icht, dem 
Obersten Gerichtshof und dem Bundesministerium für Justiz durch den 
Ausschuß anzuzeigen sowie im Internet auf der Homep age des 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags 
(http://www.rechtsanwaelte.at) unverzüglich und all gemein zugänglich  
zu veröffentlichen. 
  (6) Wird die Eintragung wegen Vertrauensunwürdigk eit abgewiesen, 
so kann ein neuerliches Eintragungsansuchen bei kei ner 
Rechtsanwaltskammer vor Ablauf von drei Jahren seit  der 
rechtskräftigen Abweisung gestellt werden. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045397 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 5a 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 5a. (1) Wird die Eintragung (§ 5) vom Ausschuß verweigert, so 
steht dem Bewerber das Recht der Berufung an die Ob erste Berufungs-  
und Disziplinarkommission (§§ 55a ff. des Disziplin arstatutes) zu. 
  (2) Auf das Verfahren nach Abs. 1 vor der Oberste n Berufungs- und  
Disziplinarkommission sind die folgenden Vorschrift en anzuwenden: 
  1. Die Oberste Berufungs- und Disziplinarkommissi on entscheidet 
     mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ent scheidet die 
     Stimme des Vorsitzenden. 
  2. Die Entscheidung samt Gründen ist dem Ausschuß  zu übersenden, 
     dem die erforderlichen Zustellungen obliegen. 
  3. Im übrigen sind die Vorschriften des AVG. 1950  anzuwenden. 

Schlagworte  
Berufungskommission 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012434 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 7 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
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27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                                 §. 7. 
 
  (1) Vor Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte  hat der Bewerber 
das folgende Gelöbnis abzulegen: 
  Ich gelobe bei meinem Gewissen und bei meiner sta atsbürgerlichen 
Ehre, der (Anm.: jetzt Republik Österreich) Republi k treu zu sein, 
die Grundgesetze sowie alle anderen Gesetze und gül tigen Vorschriften  
unverbrüchlich zu beobachten und meine Pflichten al s Rechtsanwalt 
gewissenhaft zu erfüllen. 
  (2) Das Gelöbnis ist in die Hände des Präsidenten  der 
Rechtsanwaltskammer oder seines Stellvertreters abz ulegen. Es ist in 
Fällen der Übersiedlung an einen andern Ort zur Aus übung der 
Rechtsanwaltschaft nicht zu erneuern. 

Anmerkung  
ÜR: Art. XVI, BGBl. NR. 346/1933; 
zu Abs. 1 und 4: ÜR: Art. IV, BGBl. Nr. 524/1987; 
ÜR: Art. VI, BGBl. Nr. 556/1985. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012436 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 7a 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 7a. (1) Rechtsanwälte sind berechtigt, auch auß erhalb ihres 
Kanzleisitzes Kanzleiniederlassungen einzurichten, wenn die Leitung 
jeder dieser Niederlassungen einem Rechtsanwalt übe rtragen wird, der  
seinen Kanzleisitz an der Adresse der Niederlassung  hat. 
  (2) Die Errichtung einer Kanzleiniederlassung bed arf der 
Genehmigung der Rechtsanwaltskammer, der der Rechts anwalt angehört. 
Liegt eine der beabsichtigten Kanzleiniederlassunge n im Sprengel 
einer anderen Rechtsanwaltskammer, so ist diese anz uhören. Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn die im Abs. 1 gen annte 
Voraussetzung erfüllt ist. 
  (3) § 5 Abs. 2 zweiter Satz, § 5a und § 21 letzte r Satz gelten 
sinngemäß. 
  (4) Sowohl die Kanzlei als auch die Niederlassung en sind 
Abgabestellen im Sinn des § 13 Abs. 4 ZustG. 

Anmerkung  
ÜR: Art. VI, BGBl. Nr. 556/1985 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012437 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 8 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                             II. Abschnitt. 
                Rechte und Pflichten der Rechtsanwä lte. 
 
  § 8. (1) Das Vertretungsrecht eines Rechtsanwalts  erstreckt sich 
auf alle Gerichte und Behörden der Republik Österre ich und umfaßt 
die Befugnis zur berufsmäßigen Parteienvertretung i n allen 
gerichtlichen und außergerichtlichen, in allen öffe ntlichen und 
privaten Angelegenheiten.  Vor allen Gerichten und Behörden ersetzt 
die Berufung auf die Bevollmächtigung deren urkundl ichen Nachweis. 
  (2) Die Befugnis zur umfassenden berufsmäßigen Pa rteienvertretung 
im Sinn des Abs. 1 ist den Rechtsanwälten vorbehalt en. Die 
Berufsbefugnisse der Notare, Patentanwälte, Wirtsch aftstreuhänder 
und Ziviltechniker werden hiedurch nicht berührt. 
  (3) Jedenfalls unberührt bleiben auch Parteienver tretungen auf 
Grund sonstiger gesetzlicher Bestimmungen, der Wirk ungsbereich von 
gesetzlichen Interessenvertretungen und von freiwil ligen 
kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen der Ar beitgeber oder 
der Arbeitnehmer, die Auskunftserteilung oder Beist andsleistung 
durch Personen oder Vereinigungen, soweit sie nicht  unmittelbar oder  
mittelbar dem Ziel wirtschaftlicher Vorteile dieser  Personen oder 
Vereinigungen dienen, sowie Befugnisse, die in den 
Berechtigungsumfang von gebundenen oder konzessioni erten Gewerben 
oder von Handwerkern fallen. 
  (4) Die Berufsbezeichnung Rechtsanwalt dürfen nur  die in den 
Listen der Rechtsanwaltskammern eingetragenen Perso nen führen. 
Andere Personen, die auf Grund ausländischer Vorsch riften die 
Berufsbezeichnung Rechtsanwalt zu führen berechtigt  sind, dürfen in 
der Republik Österreich diese Berufsbezeichnung nur  mit dem Hinweis 
auf den Ort ihres Kanzleisitzes im Ausland führen. 
  (5) Wird ein Rechtsanwalt als Mediator tätig, so hat er auch 
dabei die ihn als Rechtsanwalt treffenden Berufspfl ichten 
einzuhalten. Besondere Regelungen für Mediatoren na ch anderen 
Rechtsvorschriften werden dadurch nicht berührt. 

Anmerkung  
zu Abs. 2: ÜR: Art. VI, BGBl. Nr. 556/1985 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012438 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Seite 9 von 59BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

11.08.2005http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bnd&q=++und+%28RAO%2...



Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 8a 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 8a. (1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, alle  Geschäfte 
besonders sorgfältig zu prüfen, deren Art es besond ers nahe legt, 
dass sie mit Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder Terror ismusfinanzierung  
(§ 278d StGB) zusammenhängen könnten, und bei denen  er 
  1. für seine Partei an der Planung oder Durchführ ung mitwirkt und 
     die Folgendes betreffen: 
     a) den Kauf oder den Verkauf von Immobilien od er Unternehmen; 
     b) die Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen 
        Vermögenswerten, die Eröffnung oder Verwalt ung von Bank-, 
        Spar- oder Wertpapierkonten; 
     c) die Gründung, den Betrieb oder die Verwaltu ng von 
        Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder  ähnlichen 
        Strukturen einschließlich der Beschaffung d er zur Gründung, 
        zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesells chaften 
        erforderlichen Mittel; oder 
  2. in Vertretung seiner Partei Finanz- oder 
     Immobilientransaktionen durchführt. 
  (2) Der Rechtsanwalt hat geeignete Kontroll- und 
Mitteilungsverfahren innerhalb seiner Kanzlei einzu führen, um in den  
Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 der Durchführung von Ge schäften 
vorzubeugen, die mit Geldwäscherei (§ 165 StGB) ode r 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) zusammenhänge n könnten. 

Anmerkung  
EG: Art. VI, BGBl. I Nr. 93/2003 

Schlagworte  
Bankkonto, Sparkonto, Finanztransaktion, Kontrollve rfahren 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045398 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 8b 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 8b. (1) Bei Vorliegen eines der in § 8a Abs. 1 Z 1 und 2 
angeführten Geschäfte ist der Rechtsanwalt verpflic htet, die 
Identität seiner Partei jedenfalls festzustellen 
  1. bei Anknüpfung eines auf Dauer angelegten 
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     Auftragsverhältnisses; 
  2. bei allen sonstigen Geschäften, bei denen die Auftragssumme 
     (die Bemessungsgrundlage nach den Autonomen Ho norar-Richtlinien  
     für Rechtsanwälte) mindestens 15 000 Euro betr ägt, und zwar 
     unabhängig davon, ob das Geschäft in einem ein zigen Vorgang 
     oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen ein e Verbindung zu 
     bestehen scheint, getätigt wird; ist die Auftr agssumme (die 
     Höhe der Bemessungsgrundlage) zunächst nicht b ekannt, so ist 
     die Identität festzustellen, sobald absehbar i st oder fest 
     steht, dass die Auftragssumme (die Höhe der 
     Bemessungsgrundlage) voraussichtlich mindesten s 15 000 Euro 
     beträgt; oder 
  3. wenn er den begründeten Verdacht hat, dass das  Geschäft der 
     Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismu sfinanzierung 
     (§ 278d StGB) dient. 
Hegt der Rechtsanwalt Zweifel, ob die Partei auf ei gene Rechnung 
handelt, oder hat er Gewissheit, dass sie nicht auf  eigene Rechnung 
handelt, so hat er angemessene Maßnahmen zur Einhol ung von 
Informationen über die tatsächliche Identität der P ersonen zu 
setzen, für deren Rechnung die Partei handelt. Komm t die Partei 
einem Auskunftsverlangen des Rechtsanwalts im Rahme n seiner 
Identifizierungsverpflichtung nicht nach, so ist de r Bundesminister 
für Inneres (Bundeskriminalamt) zu verständigen. 
  (2) Die Identität einer Partei oder eines Treugeb ers ist durch 
persönliche Vorlage eines amtlichen Lichtbildauswei ses oder - wo 
dies nicht möglich ist - einen amtlich dokumentiert en, in gleicher 
Weise beweiskräftigen Vorgang festzustellen. Als am tlicher 
Lichtbildausweis in diesem Sinne gelten von einer s taatlichen 
Behörde ausgestellte Dokumente, die mit einem nicht  austauschbaren, 
erkennbaren Kopfbild der betreffenden Person verseh en sind und den 
Namen, die Unterschrift und - soweit dies nach dem Recht des 
ausstellenden Staates vorgesehen ist - auch das Geb urtsdatum der 
Person sowie die ausstellende Behörde enthalten. Sc hreitet für die 
Partei ein Vertreter ein, so ist dessen Identität i n gleicher Weise 
festzustellen. Die Vertretungsbefugnis ist anhand g eeigneter 
Bescheinigungen zu überprüfen. Ist die Partei in de n Fällen des § 8a  
Abs. 1 Z 1 und 2 bei Anknüpfung eines auf Dauer ang elegten 
Auftragsverhältnisses oder bei der Durchführung ein es Geschäfts 
nicht physisch anwesend (Ferngeschäft), so hat der Rechtsanwalt 
geeignete und beweiskräftige Maßnahmen zu ergreifen , um die 
Identität der Partei verlässlich festzustellen. 
  (3) Die Feststellung der Identität kann unterblei ben, wenn die 
Partei ein Kredit- oder Finanzinstitut ist, das den  Vorschriften der  
Richtlinie 91/308/EWG in der Fassung der Richtlinie  2001/97/EG 
unterliegt oder welches in einem Drittland ansässig  ist, das den 
Anforderungen dieser Richtlinie gleichwertige Anfor derungen stellt. 
  (4) Der Rechtsanwalt hat die nach Abs. 2 zur Fest stellung der 
Identität vorgelegten Unterlagen soweit als möglich  im Original 
aufzubewahren. Bei amtlichen Lichtbildausweisen und  anderen 
Unterlagen, deren Aufbewahrung im Original nicht mö glich oder nicht 
tunlich ist, sind Kopien anzufertigen und aufzubewa hren. 

Anmerkung  
EG: Art. VI, BGBl. I Nr. 93/2003 

Schlagworte  
Kreditinstitut 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045399 

  

Kurztitel  
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Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 8c 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 8c. (1) Besteht in den Fällen des § 8a Abs. 1 Z  1 und 2 der 
begründete Verdacht, dass das Geschäft der Geldwäsc herei (§ 165 
StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB ) dient, so hat 
der Rechtsanwalt hievon unverzüglich den Bundesmini ster für Inneres 
(Bundeskriminalamt) in Kenntnis zu setzen (Verdacht smeldung). Der 
Rechtsanwalt ist aber nicht zur Verdachtsmeldung hi nsichtlich 
solcher Tatsachen verpflichtet, die er von einer od er über eine 
Partei im Rahmen der Rechtsberatung oder im Zusamme nhang mit ihrer 
Vertretung vor einem Gericht oder einer diesem vorg eschalteten 
Behörde oder Staatsanwaltschaft erfahren hat, es se i denn, dass die 
Partei für den Rechtsanwalt erkennbar die Rechtsber atung offenkundig  
zum Zweck der Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) in Anspruch n immt. Von einer 
Verdachtsmeldung oder einer Meldung an den Bundesmi nister für 
Inneres (Bundeskriminalamt) nach § 8b darf der Rech tsanwalt seine 
Partei in Kenntnis setzen, soweit dies notwendig is t, um die Partei 
von der Vornahme verbotener Handlungen und Unterlas sungen 
abzuhalten, die mit Geldwäsche zusammenhängen könnt en. 
  (2) Hat der Rechtsanwalt eine Verdachtsmeldung na ch Abs. 1 zu 
erstatten, so darf er das Geschäft nicht vornehmen,  bevor er den 
Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt) bena chrichtigt hat. 
Der Rechtsanwalt ist berechtigt, vom Bundesminister  für Inneres 
(Bundeskriminalamt) zu verlangen, dass dieser entsc heidet, ob gegen 
die unverzügliche Durchführung des Geschäfts Bedenk en bestehen; 
äußert sich der Bundesminister für Inneres (Bundesk riminalamt) nicht  
bis zum Ende des folgenden Werktags, so darf das Ge schäft 
unverzüglich durchgeführt werden. Falls der Verzich t auf die 
Durchführung des Geschäfts aber nicht möglich ist o der durch einen 
solchen Verzicht die Ermittlung des Sachverhalts od er die 
Sicherstellung der Vermögenswerte erschwert oder ve rhindert würde, 
so hat der Rechtsanwalt dem Bundesminister für Inne res 
(Bundeskriminalamt) unmittelbar danach die nötige I nformation zu 
erteilen. 
  (3) Der Bundesminister für Inneres (Bundeskrimina lamt) ist 
ermächtigt, anzuordnen, dass die Durchführung eines  solchen 
Geschäfts zu unterbleiben hat oder vorläufig aufzus chieben ist. Der 
Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt) hat den Rechtsanwalt,  
die Partei und die Staatsanwaltschaft ohne unnötige n Aufschub von 
der Anordnung zu verständigen. Mit der Verständigun g des 
Rechtsanwalts gilt diese Anordnung als erlassen. Di e Verständigung 
der Partei hat den Hinweis zu enthalten, dass sie o der ein sonst 
Betroffener berechtigt sei, Beschwerde wegen Verlet zung ihrer Rechte  
an den unabhängigen Verwaltungssenat zu erheben; au f die in § 67c 
AVG enthaltenen Bestimmungen für solche Beschwerden  ist hinzuweisen.  
Sobald die Partei von einer solchen Anordnung zu ve rständigen wäre, 
darf der Rechtsanwalt seine Partei jedenfalls davon  in Kenntnis 
setzen. 
  (4) Der Bundesminister für Inneres (Bundeskrimina lamt) hat die 
Anordnung nach Abs. 3 aufzuheben, sobald die Voraus setzungen für die  
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Erlassung weggefallen sind oder die Staatsanwaltsch aft erklärt, dass  
die Voraussetzungen für die Erlassung einer einstwe iligen Verfügung 
nach § 144a StPO nicht bestehen. Die Anordnung trit t im Übrigen 
außer Kraft, 
  1. wenn seit ihrer Erlassung sechs Monate vergang en sind, oder 
  2. sobald das Gericht über einen Antrag auf Erlas sung einer 
     einstweiligen Verfügung nach § 144a StPO recht skräftig 
     entschieden hat. 

Anmerkung  
EG: Art. VI, BGBl. I Nr. 93/2003 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045400 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 9 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 9. (1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die ü bernommenen 
Vertretungen dem Gesetz gemäß zu führen und die Rec hte seiner Partei  
gegen jedermann mit Eifer, Treue und Gewissenhaftig keit zu 
vertreten. Er ist befugt, alles, was er nach dem Ge setz zur 
Vertretung seiner Partei für dienlich erachtet, unu mwunden 
vorzubringen, ihre Angriffs- und Verteidigungsmitte l in jeder Weise 
zu gebrauchen, welche seinem Auftrag, seinem Gewiss en und den 
Gesetzen nicht widerstreiten. 
  (1a) Der Rechtsanwalt ist entsprechend den techni schen und 
organisatorischen Möglichkeiten und den Erfordernis sen einer 
geordneten Rechtspflege nach Maßgabe von Richtlinie n gemäß § 37 Z 6 
verpflichtet, für die zur Wahrung, Verfolgung und D urchsetzung der 
ihm anvertrauten Interessen notwendigen Einrichtung en, insbesondere 
um sich im Verkehr mit Gerichten des elektronischen  Rechtsverkehrs 
(§ 89a GOG) zu bedienen, Sorge zu tragen. 
  (2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit übe r die ihm 
anvertrauten Angelegenheiten und die ihm sonst in s einer beruflichen  
Eigenschaft bekanntgewordenen Tatsachen, deren Gehe imhaltung im 
Interesse seiner Partei gelegen ist, verpflichtet. Er hat in 
gerichtlichen und sonstigen behördlichen Verfahren nach Maßgabe der 
verfahrensrechtlichen Vorschriften das Recht auf di ese 
Verschwiegenheit. 
  (3) Das Recht des Rechtsanwaltes auf Verschwiegen heit nach Abs. 2 
zweiter Satz darf durch gerichtliche oder sonstige behördliche 
Maßnahmen, insbesondere durch Vernehmung von Hilfsk räften des 
Rechtsanwaltes oder dadurch, daß die Herausgabe von  Schriftstücken, 
Bild-, Ton- oder Datenträgern aufgetragen wird oder  diese 
beschlagnahmt werden, nicht umgangen werden; besond ere Regelungen 
zur Abgrenzung dieses Verbotes bleiben unberührt. 
  (4) Bei Vorliegen eines der im § 8a Abs. 1 Z 1 un d 2 angeführten 
Geschäfte hat der Rechtsanwalt dem Bundesminister f ür Inneres 
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(Bundeskriminalamt) auf Anfrage über alle ihm bekan nten Umstände 
Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Klärung eines  gegen die Partei  
gerichteten Verdachts auf Geldwäscherei (§ 165 StGB ) oder 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) erforderlich ist. Diese 
Verpflichtung entfällt unter den in § 8c Abs. 1 zwe iter Satz 
genannten Voraussetzungen. 
  (5) Die gutgläubige Mitteilung an den Bundesminis ter für Inneres 
(Bundeskriminalamt) gemäß §§ 8b und 8c gilt nicht a ls Verletzung der  
Verschwiegenheitspflicht sowie anderer vertragliche r oder durch 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften geregelter 
Bekanntmachungsbeschränkungen (Geheimhaltungspflich ten) und zieht 
für den Rechtsanwalt keinerlei nachteilige Rechtsfo lgen nach sich. 

Anmerkung  
EG: Art. VI, BGBl. I Nr. 93/2003 

Schlagworte  
Angriffsmittel, Bildträger, Tonträger 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045401 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 9a 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 9a. Abweichend von § 40 Abs. 2 BWG gilt bei And erkonten von 
Rechtsanwälten, dass die Identität der Personen, au f deren Rechnung  
die Gelder erliegen, vom Rechtsanwalt festzustellen  ist (§ 8b 
Abs. 2). Informationen über die tatsächliche Identi tät dieser 
Personen sind dem Kreditinstitut auf Anforderung be kannt zu geben. 
Die Unterlagen zum Nachweis von deren Identität sin d vom 
Rechtsanwalt aufzubewahren (§ 8b Abs. 4). 

Anmerkung  
EG: Art. VI, BGBl. I Nr. 93/2003 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045402 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 10 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  
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Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 10. (1) Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichte t, die Vertretung  
einer Partei zu übernehmen, und kann dieselbe ohne Angabe der Gründe  
ablehnen; allein er ist verpflichtet, die Vertretun g oder auch nur 
die Ertheilung eines Rathes abzulehnen, wenn er die  Gegenpartei in 
derselben oder in einer damit zusammenhängenden Sac he vertreten hat 
oder in solchen Angelegenheiten früher als Richter oder als 
Staatsanwalt thätig war. Ebenso darf er nicht beide n Theilen in dem 
nämlichen Rechtsstreite dienen oder Rath ertheilen.  
  (2) Der Rechtsanwalt ist überhaupt verpflichtet, durch Redlichkeit  
und Ehrenhaftigkeit in seinem Benehmen die Ehre und  Würde des 
Standes zu wahren. 
  (3) Einer zahlungsfähigen Partei, deren Vertretun g kein 
Rechtsanwalt freiwillig übernimmt, hat der Rechtsan waltsausschuß 
einen Rechtsanwalt als Vertreter zu bestellen, in w elchem Falle 
dieser gegen Sicherstellung der Vertretungsgebühren  die Vertretung 
übernehmen muß. 

Schlagworte  
Erteilung, Rat, Teil 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012440 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 11 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 11. (1) Der Rechtsanwalt ist schuldig, das ihm  vertraute 
Geschäft, solange der Auftrag besteht, zu besorgen,  und ist über die  
Nichtvollziehung verantwortlich. 
  (2) Der Rechtsanwalt ist jedoch berechtigt, seine r Partei die 
Vertretung zu kündigen, in welchem Falle, sowie in jenem, wenn die 
Kündigung von der Partei erfolgt, der Rechtsanwalt gehalten ist, 
selbe noch durch 14 Tage, von der Zustellung der Kü ndigung an 
gerechnet, in so weit zu vertreten als nöthig, um d ie Partei vor 
Rechtsnachtheilen zu schützen. 
  (3) Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Partei  dem Rechtsanwalt  
das Mandat widerruft. 

Schlagworte  
Rechtsnachteil 

Gesetzesnummer  Dokumentnummer  
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10001673 NOR40012441 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 12 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 12. (1) Wenn die Vertretung aufgehört hat, ist  der Rechtsanwalt  
verpflichtet, der Partei über Verlangen die ihr geh örigen Urkunden 
und Acten im Originale auszuhändigen, ist aber bere chtigt, falls 
seine Vertretungskosten nicht berichtigt wären, die  zu deren 
Feststellung nöthigen Abschriften der auszufolgende n Schriftstücke 
auf Kosten der Partei anzufertigen und zurückzubeha lten. 
  (2) Schriftenentwürfe, Briefe der Partei an den R echtsanwalt und 
andere Handacten, endlich Nachweise über geleistete  und ihm noch 
nicht rückersetzte Zahlungen der Partei auszufolgen , ist der 
Rechtsanwalt niemals verpflichtet, wohl aber gehalt en, derselben auf  
ihr Verlangen und ihre Kosten Abschriften hievon au szuhändigen. 
Diese Verpflichtungen, sowie die Verbindlichkeit zu r Aufbewahrung 
der Acten erlöschen nach fünf Jahren, von dem Zeitp uncte an 
gerechnet, als die Vertretung aufgehört hat. 
  (3) Die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Unterl agen nach § 8b 
Abs. 4 endet frühestens nach fünf Jahren von dem Ze itpunkt an 
gerechnet, an dem das Auftragsverhältnis mit der Pa rtei beendet 
worden ist. 
  (4) Belege und Aufzeichnungen über eines der in §  8a Abs. 1 Z 1 
und 2 angeführten Geschäfte sind mindestens fünf Ja hre ab Abschluss 
des betreffenden Geschäfts aufzubewahren. 

Anmerkung  
EG: Art. VI, BGBl. I Nr. 93/2003 

Schlagworte  
Akt, Handakt, Zeitpunkt 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045403 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 9 5/1919 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 13 

Inkrafttretedatum  
19190213  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 
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Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 13. Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichtet, d er Partei die 
Vollmacht zurückzustellen; doch ist letztere berech tigt, den 
Widerruf der Vollmacht auf derselben ersichtlich zu  machen. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012443 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 9 5/1919 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 14 

Inkrafttretedatum  
19190213  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 14. Der Rechtsanwalt ist berechtigt, im Verhin derungsfalle 
einen andern Rechtsanwalt unter gesetzlicher Haftun g zu 
substituiren; in Fällen von andauernder Verhinderun g oder längerer  
Abwesenheit ist die Substitution dem Ausschusse der  
Rechtsanwaltskammer anzuzeigen, welcher dieß auch d em betreffenden  
Oberlandesgerichte zur Verständigung an die ihm unt erstehenden 
Gerichte mitzutheilen hat. Einer Urlaubsbewilligung  zu einer 
längeren Abwesenheit bedarf der Rechtsanwalt nicht.  

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012444 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 15 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 15. (1) Ist die Beiziehung eines Rechtsanwalts gesetzlich 
vorgeschrieben, so kann sich der Rechtsanwalt vor a llen Gerichten 
und Behörden auch durch einen bei. ihm in Verwendun g stehenden, 
substitutionsberechtigten Rechtsanwaltsanwärter unt er seiner 
Verantwortung vertreten lassen; die Unterfertigung von Eingaben an 
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Gerichte und Behörden durch einen Rechtsanwaltsanwä rter ist jedoch 
unzulässig. 
  (2) Substitutionsberechtigt ist ein Rechtsanwalts anwärter, der die  
Rechtsanwaltsprüfung mit Erfolg abgelegt hat. Das E rfordernis der 
Rechtsanwaltsprüfung kann auf Ansuchen eines Rechts anwalts vom 
Ausschuß der Rechtsanwaltskammer aus rücksichtswürd igen Gründen 
denjenigen bei ihm in Verwendung stehenden Rechtsan waltsanwärtern 
erlassen werden, die an einer inländischen Universi tät das Doktorat 
der Rechte oder, für Absolventen des Diplomstudiums  nach dem 
Bundesgesetz vom 2. März 1978, BGBl. Nr. 140, über das Studium der 
Rechtswissenschaften, den akademischen Grad eines M agisters der 
Rechtswissenschaften erlangt haben und mindestens e ine neunmonatige 
zivil- und strafgerichtliche Praxis bei einem Geric htshof erster 
Instanz und bei einem Bezirksgericht sowie eine ach tzehnmonatige 
praktische Verwendung bei einem Rechtsanwalt oder b ei der 
Finanzprokuratur nachzuweisen vermögen. Die Nachsic ht der 
Rechtsanwaltsprüfung gilt jedoch nur für die Dauer der Verwendung 
des Rechtsanwaltsanwärters bei demjenigen Rechtsanw alt, auf dessen 
Ansuchen sie bewilligt wurde. 
  (3) Ist die Beiziehung eines Rechtsanwalts gesetz lich nicht 
vorgeschrieben, so kann sich der Rechtsanwalt vor a llen Gerichten 
und Behörden auch durch einen anderen bei ihm in Ve rwendung 
stehenden Rechtsanwaltsanwärter unter seiner Verant wortung vertreten  
lassen; die Unterfertigung von Eingaben an Gerichte  und Behörden 
durch einen Rechtsanwaltsanwärter ist jedoch unzulä ssig. 
  (4) Der Ausschuß der Rechtsanwaltskammer hat den bei einem 
Rechtsanwalt in Verwendung stehenden Rechtsanwaltsa nwärtern 
Legitimationsurkunden auszustellen, aus denen die 
Substitutionsberechtigung nach Abs. 2 (große Legiti mationsurkunde) 
oder die Vertretungsbefugnis nach Abs. 3 (kleine 
Legitimationsurkunde) ersichtlich ist. 

Schlagworte  
BGBl. Nr. 140/1978 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012445 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 16 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 16. (1) Der Rechtsanwalt ist jederzeit berecht igt, sich eine 
bestimmte Belohnung zu bedingen; er ist jedoch nich t berechtigt, 
eine ihm anvertraute Streitsache ganz oder theilwei se an sich zu 
lösen. 
  (2) Der nach den §§ 45 oder 45a bestellte Rechtsa nwalt hat die 
Vertretung oder Verteidigung der Partei nach Maßgab e des 
Bestellungsbescheides zu übernehmen und mit der gle ichen Sorgfalt 
wie ein frei gewählter Rechtsanwalt zu besorgen. Er  hat an die von 
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ihm vertretene oder verteidigte Partei, vorbehaltli ch weitergehender  
verfahrensrechtlicher Vorschriften, nur so weit ein en 
Entlohnungsanspruch, als ihr der unterlegene Gegner  Kosten ersetzt. 
  (3) Für die Leistungen, für die die nach den §§ 4 5 oder 45a 
bestellten Rechtsanwälte zufolge verfahrensrechtlic her Vorschriften 
sonst keinen Entlohnungsanspruch hätten, haben die in der Liste 
einer österreichischen Rechtsanwaltskammer eingetra genen 
Rechtsanwälte an diese Rechtsanwaltskammer einen An spruch darauf, 
daß sie jedem von ihnen aus dem ihr zugewiesenen Be trag der 
Pauschalvergütung einen gleichen Anteil auf seinen Beitrag zur 
Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenver sorgung 
anrechnet, soweit nicht ein Anspruch auf Vergütung nach Abs. 4 
besteht. 
  (4) In Verfahren, in denen der nach den §§ 45 ode r 45a bestellte 
Rechtsanwalt innerhalb eines Jahres mehr als zehn V erhandlungstage 
oder insgesamt mehr als 50 Verhandlungsstunden täti g wird, hat er 
unter den Voraussetzungen des Abs. 3 für alle jährl ich darüber 
hinausgehenden Leistungen an die Rechtanwaltskammer  Anspruch auf 
eine angemessene Vergütung. Auf diese Vergütung ist  dem Rechtsanwalt  
auf sein Verlangen nach Maßgabe von Vorschußzahlung en nach § 47 
Abs. 5 letzter Satz von der Rechtsanwaltskammer ein  angemessener 
Vorschuß zu gewähren. Über die Höhe der Vergütung s owie über die 
Gewährung des Vorschusses und über dessen Höhe ents cheidet der 
Ausschuß. Ist die Vergütung, die der Rechtsanwalt e rhält, geringer 
als der ihm gewährte Vorschuß, so hat der Rechtsanw alt den 
betreffenden Betrag dem Ausschuß der Rechtsanwaltsk ammer 
zurückzuerstatten. 
  (5) Die Regelungen der Abs. 3 und 4 sind auch sin ngemäß 
anzuwenden, wenn sich der Entlohnungsanspruch eines  nach § 41 Abs. 3  
StPO bestellten Amtsverteidigers trotz Ausschöpfung  der ihm zur 
Hereinbringung zumutbaren Schritte als uneinbringli ch erweist und 
dies vom Ausschuß der Rechtsanwaltskammer festgeste llt wurde. 

Schlagworte  
Altersversorgung, Berufsunfähigkeitsversorgung 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012446 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 17 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 17. (1) Bei dem Abgange eines Uebereinkommens soll in 
Civilstreitigkeiten das Maß der Entlohnung für den Zeitaufwand und 
für die Mühewaltung des Rechtsanwalts, soweit es mö glich ist, durch  
einen Tarif geregelt werden. Dieser Tarif soll, sob ald die neue 
Civilgerichtsordnung in Wirksamkeit tritt, im Wege der Gesetzgebung  
festgestellt werden; für jene Posten, welche im Tar ife nicht 
enthalten sind, haben die gesetzlichen Bestimmungen  über den 

Seite 19 von 59BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

11.08.2005http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bnd&q=++und+%28RAO%2...



Lohnvertrag in Anwendung zu kommen. 
  (2) Bis zur Einführung dieses Tarifes und in alle n anderen Fällen  
haben bezüglich der Feststellung der Auslagen und d es Verdienstes 
des Rechtsanwaltes bei dem Abgange eines Uebereinko mmens lediglich 
die gesetzlichen Bestimmungen über den Lohnvertrag in Anwendung zu 
treten. 

Schlagworte  
Übereinkommen, Zivilstreitigkeit, Zivilgerichtsordn ung 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012448 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 18 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 18. (1) Wenn über Antrag einer Partei zur Durc hsetzung ihrer 
Rechte gegen einen Dritten die Vertretung dieses le tzteren vor dem 
Gerichte einem Rechtsanwalt übertragen wird, so wir d die Vergütung 
der baren Auslagen vom Staate geleistet. Besitzt di e von dem durch 
das Gericht bestellten Rechtsanwalt vertretene Part ei Zahlungsmittel  
oder erlangt sie dieselben, so hat sie dem Staate d ie baren Auslagen  
zu ersetzen und die Entlohnung ihres Vertreters zu leisten. 
  (2) Wann eine Stämpelbefreiung oder Stämpelvormer kung eintritt, 
bestimmen die Gebührengesetze. 

Schlagworte  
Stempelbefreiung, Stempelvormerkung 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012449 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 19 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 
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Text  
  §. 19. (1) Der Rechtsanwalt ist berechtigt, von d en für seine 
Partei an ihn eingegangenen Barschaften die Summe s einer Auslagen 
und seines Verdienstes, in soweit sie durch erhalte ne Vorschüsse 
nicht gedeckt ist, in Abzug zu bringen, ist jedoch schuldig, sich 
hierüber sogleich mit seiner Partei zu verrechnen. 
  (2) In dem Falle, als die Richtigkeit und Höhe se iner Forderung 
bestritten wird, ist sowohl der Rechtsanwalt als di e Partei 
berechtigt, den Ausschuß der Rechtsanwaltskammer um  die gütliche 
Beilegung des Streites anzugehen. 
  (3) Der Rechtsanwalt ist aber im Falle, als die R ichtigkeit und 
Höhe seiner Forderung bestritten wird, zu seiner De ckung auch zum 
gerichtlichen Erlage der ihm eingegangenen Barschaf ten bis zur Höhe  
der bestrittenen Forderung befugt, zugleich aber, w enn die 
angesuchte gütliche Beilegung ohne Erfolg geblieben  ist, 
verpflichtet, die Richtigkeit und Höhe der letztere n nachzuweisen. 
  (4) Auf den erlegten Betrag kommt dem Rechtsanwal t ein 
gesetzliches Pfandrecht für seine Forderung aus der  Vertretung zu. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012450 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 19a 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                               §. 19a. 
 
  (1) Wenn eine Partei in einem Verfahren vor einem  Gerichte, einer 
anderen öffentlichen Behörde oder einem Schiedsgeri chte Kosten 
zugesprochen oder vergleichsweise zugesagt werden, hat der 
Rechtsanwalt, der die Partei zuletzt vertreten hat,  wegen seines und  
seiner Vorgänger Anspruches auf Ersatz der Barausla gen und auf 
Entlohnung für die Vertretung in diesem Verfahren e in Pfandrecht an 
der Kostenersatzforderung der Partei. 
  (2) Wenn die Partei zuletzt durch mehrere Anwälte  vertreten war, 
steht dieses Pfandrecht dem zuerst genannten Anwalt  zu. 
  (3) Gehen nicht die ganzen Kosten vom Kostenschul dner ein, so hat 
der letzte Anwalt den eingegangenen Betrag unter si ch und die 
früheren Anwälte nach Maßgabe der ihm und den ander en Anwälten 
gebührenden Kostenbeträge aufzuteilen. 
  (4) Die zum Kostenersatz verpflichtete Partei kan n die Kosten 
jederzeit an den pfandberechtigten Anwalt und, sola nge dieser die 
Bezahlung an ihn nicht gefordert hat, auch an die P artei wirksam 
bezahlen. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012451 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 9 5/1919 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 20 

Inkrafttretedatum  
19190213  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 20. Mit der Ausübung der Rechtsanwaltschaft is t unvereinbar: 
  a) die Führung eines besoldeten Staatsamtes mit A usnahme des 
     Lehramtes; 
  b) die Ausübung des Notariates; 
  c) der Betrieb solcher Beschäftigungen, welche de m Ansehen des 
     Rechtsanwaltsstandes zuwiderlaufen. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012452 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 21 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 21. Die Wahl und Aenderung des Kanzleisitzes i st dem 
Rechtsanwalt gestattet; jedoch hat er vor seiner Ue bersiedlung die 
Anzeige hievon bei dem Ausschusse seiner Rechtsanwa ltskammer, sowie 
bei jenem des neugewählten Kanzleisitzes zu erstatt en. Diese Anzeige  
ist vom Ausschusse der Rechtsanwaltskammer im Inter net auf der 
Homepage des Österreichischen Rechtsanwaltskammerta gs 
(http://www.rechtsanwaelte.at) unverzüglich und all gemein zugänglich  
zu veröffentlichen und hievon das Oberlandesgericht , der oberste 
Gerichtshof und das Staatsamt für Justiz in Kenntni ß zu setzen. 

Schlagworte  
Änderung, Übersiedlung, Kenntnis 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045404 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 
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Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  98/2001 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 21a 

Inkrafttretedatum  
20020101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 21a. (1) Jeder Rechtsanwalt ist verpflichtet, v or Eintragung 
in die Liste der Rechtsanwälte dem Ausschuß der Rec htsanwaltskammer 
nachzuweisen, daß zur Deckung der aus seiner Berufs tätigkeit gegen 
ihn entstehenden Schadenersatzansprüche eine Haftpf lichtversicherung  
bei einem zum Geschäftsbetrieb in Österreich berech tigten 
Versicherer besteht. Er hat die Versicherung währen d der Dauer 
seiner Berufstätigkeit aufrechtzuerhalten und dies der 
Rechtsanwaltskammer auf Verlangen nachzuweisen. 
  (2) Kommt der Rechtsanwalt seiner Verpflichtung z ur 
Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung trotz  Aufforderung 
durch den Ausschuß der Rechtsanwaltskammer nicht na ch, so hat ihm 
der Ausschuß bis zur Erbringung des Nachweises über  die Erfüllung 
dieser Verpflichtung die Ausübung der Rechtsanwalts chaft zu 
untersagen. 
  (3) Die Mindestversicherungssumme hat insgesamt 4 00 000 Euro für 
jeden Versicherungsfall zu betragen. Bei einer 
Rechtsanwalts-Partnerschaft muß die Versicherung au ch 
Schadenersatzansprüche decken, die gegen einen Rech tsanwalt auf 
Grund seiner Gesellschafterstellung bestehen. 
  (4) Bei einer Rechtsanwalts-Gesellschaft in Form einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung muß die 
Mindestversicherungssumme insgesamt 2 400 000 Euro für jeden 
Versicherungsfall betragen. Wird die Berufshaftpfli chtversicherung 
nicht oder nicht im vorgeschriebenen Umfang unterha lten, so haften 
neben der Gesellschaft auch die Rechtsanwalts-Gesel lschafter 
unabhängig davon, ob ihnen ein Verschulden vorzuwer fen ist, 
persönlich in Höhe des fehlenden Versicherungsschut zes. 
  (5) Der Ausschluß oder eine zeitliche Begrenzung der Nachhaftung 
des Versicherers ist unzulässig. 
  (6) Die Versicherer sind verpflichtet, der zustän digen 
Rechtsanwaltskammer unaufgefordert und umgehend jed en Umstand zu 
melden, der eine Beendigung oder Einschränkung des 
Versicherungsschutzes oder eine Abweichung von der ursprünglichen 
Versicherungsbestätigung bedeutet oder bedeuten kan n, und auf 
Verlangen der zuständigen Rechtsanwaltskammer über solche Umstände 
Auskunft zu erteilen, und zwar bei sonstigem Fortbe stand der 
Deckungspflicht des Versicherers bis zwei Wochen na ch der 
Verständigung. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40022103 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 21b 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  
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Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 21b. (1) Der Rechtsanwalt hat für eine umfassen de Ausbildung des  
Rechtsanwaltsanwärters entsprechend dem Berufsbild des Rechtsanwalts  
Sorge zu tragen und ihn dementsprechend hauptberufl ich zu verwenden.  
  (2) Der Rechtsanwalt hat den Rechtsanwaltsanwärte r sowie die 
sonstigen bei ihm Beschäftigten durch geeignete Maß nahmen mit den 
Bestimmungen, die der Verhinderung oder der Bekämpf ung der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfina nzierung (§ 278d 
StGB) dienen, vertraut zu machen. Diese Maßnahmen s chließen unter 
anderem die Teilnahme des Rechtsanwalts und des 
Rechtsanwaltsanwärters an besonderen Fortbildungspr ogrammen (§ 28 
Abs. 2) zur Erkennung mit Geldwäscherei (§ 165 StGB ) oder 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) zusammenhänge nder Geschäfte 
und richtigem Verhalten in solchen Fällen ein. 

Anmerkung  
EG: Art. VI, BGBl. I Nr. 93/2003 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045405 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  27/2000 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 21c 

Inkrafttretedatum  
20000524  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 21c. Bei Gesellschaften zur Ausübung der Rechts anwaltschaft 
müssen jederzeit folgende Erfordernisse erfüllt sei n: 
  1. Gesellschafter dürfen nur sein 
  a) inländische Rechtsanwälte und Rechtsanwälte im  Sinn der Anlage 
     zum EuRAG, BGBl. I Nr. 27/2000, 
  b) Ehegatten und Kinder eines der Gesellschaft an gehörenden 
     Rechtsanwalts, 
  c) ehemalige Rechtsanwälte, die auf die Rechtsanw altschaft 
     verzichtet haben und die im Zeitpunkt der Verz ichtleistung 
     Gesellschafter waren oder deren Kanzlei von de r Gesellschaft 
     fortgeführt wird, 
  d) die Witwe (der Witwer) und Kinder eines versto rbenen 
     Rechtsanwalts, wenn dieser bei seinem Ableben Gesellschafter 
     war oder wenn die Witwe (der Witwer) oder die Kinder die 
     Gesellschaft mit einem Rechtsanwalt zur Fortfü hrung der Kanzlei  
     eingehen, 
  e) von einem oder mehreren Gesellschaftern errich tete 
     österreichische Privatstiftungen, deren aussch ließlicher 
     Stiftungszweck die Unterstützung der in den li t. a bis d 
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     genannten Personen ist. 
  2. Rechtsanwälte dürfen der Gesellschaft nur als persönlich 
haftende Gesellschafter oder bei Gesellschaften mit  beschränkter 
Haftung als zur Vertretung und Geschäftsführung bef ugte 
Gesellschafter angehören. Rechtsanwälte, die die Re chtsanwaltschaft 
gemäß § 20 lit. a vorübergehend nicht ausüben, sowi e die in der Z 1 
lit. b bis e genannten Gesellschafter dürfen der Ge sellschaft nur 
als Kommanditisten, als Gesellschafter ohne Vertret ungs- und 
Geschäftsführungsbefugnis oder nach Art eines still en 
Gesellschafters angehören. Andere Personen als Gese llschafter dürfen  
am Umsatz oder Gewinn der Gesellschaft nicht beteil igt sein. 
  3. Die vorläufige Einstellung oder Untersagung de r Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft hindert nicht die Zugehörigkeit zur Gesellschaft,  
wohl aber die Vertretung und Geschäftsführung. 
  4. Ehegatten (Z 1 lit. b) können der Gesellschaft  nur für die 
Dauer der Ehe, Kinder (Z 1 lit. b und d) nur bis zu r Vollendung des 
35. Lebensjahres sowie darüber hinaus, solange sie sich auf die 
Erlangung der Rechtsanwaltschaft vorbereiten, angeh ören. 
  5. Alle Gesellschafter müssen ihre Rechte im eige nen Namen und für  
eigene Rechnung innehaben; die treuhändige Übertrag ung und Ausübung 
von Gesellschaftsrechten ist unzulässig. 
  6. Die Tätigkeit der Gesellschaft muß auf die Aus übung der 
Rechtsanwaltschaft einschließlich der erforderliche n 
Hilfstätigkeiten und der Verwaltung des Gesellschaf tsvermögens 
beschränkt sein. 
  7. Am Sitz der Gesellschaft muß zumindest ein 
Rechtsanwalts-Gesellschafter seinen Kanzleisitz hab en. Für die 
Errichtung von Zweigniederlassungen gilt § 7a sinng emäß. 
  8. Rechtsanwälte dürfen keinem weiteren beruflich en 
Zusammenschluss in Österreich angehören. Der Gesell schaftsvertrag 
kann jedoch vorsehen, dass ein Rechtsanwalt die Rec htsanwaltschaft 
auch außerhalb der Gesellschaft ausüben darf. Die B eteiligung von 
Rechtsanwalts-Gesellschaften an anderen Zusammensch lüssen zur 
gemeinschaftlichen Berufsausübung in Österreich ist  unzulässig. 
  9. Alle der Gesellschaft angehörenden Rechtsanwäl te müssen allein 
zur Vertretung und zur Geschäftsführung befugt sein . Sie können die 
Vertretung und Geschäftsführung jedoch nur im Rahme n ihrer eigenen 
beruflichen Befugnisse ausüben. Alle anderen Gesell schafter müssen 
von der Vertretung und Geschäftsführung ausgeschlos sen sein. 
  9a. In einer Rechtsanwalts-Gesellschaft in Form e iner Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung dürfen andere Personen als  
Rechtsanwalts-Gesellschafter nicht zum Geschäftsfüh rer bestellt 
werden. Prokura darf nicht erteilt werden. 
  10. Am Kapital der Gesellschaft muss Rechtsanwält en die Mehrheit 
und bei der Willensbildung ein bestimmender Einflus s zukommen. Die 
Ausübung des Mandats durch den der Gesellschaft ang ehörenden 
Rechtsanwalt darf nicht an eine Weisung oder eine Z ustimmung der 
Gesellschafter (Gesellschafterversammlung) gebunden  werden. 

Schlagworte  
Vertretungsbefugnis 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012456 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  §/Artikel/Anlage  Inkrafttretedatum  Außerkrafttretedatum  
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BG § 21d 19990601  99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 21d. (1) Jeder der Gesellschaft angehörende Rec htsanwalt hat für  
die Einhaltung der Bestimmungen des § 21 c und der Anmeldungspflicht  
nach § 1a Abs. 2 und 3 zu sorgen, insbesondere durc h eine 
entsprechende Gestaltung des Gesellschaftsvertrags;  er darf auch 
keine diesen Bestimmungen widersprechende tatsächli che Übung 
einhalten. 
  (2) Er ist für die Erfüllung seiner Berufs- und S tandespflichten 
persönlich verantwortlich; diese Verantwortung kann  weder durch den 
Gesellschaftsvertrag noch durch Beschlüsse der Gese llschafter oder 
Geschäftsführungsmaßnahmen eingeschränkt oder aufge hoben werden. 

Schlagworte  
Berufspflicht 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012457 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  27/2000 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 21e 

Inkrafttretedatum  
20000524  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 21e. Rechtsanwalts-Partnerschaften und 
Rechtsanwalts-Gesellschaften in Form einer Gesellsc haft mit 
beschränkter Haftung kann Vollmacht erteilt werden.  Sie sind durch  
ihre vertretungsbefugten Gesellschafter im Rahmen d er diesen 
zukommenden beruflichen Befugnisse vertretungsbefug t im Sinn des 
§ 8. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012458 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 21f 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  
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Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 21f. Zum Liquidator einer aufgelösten Rechtsanw alts-Gesellschaft  
darf nur ein Rechtsanwalt bestellt werden. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012459 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  27/2000 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 21g 

Inkrafttretedatum  
20000524  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 21g. Rechtsanwälte dürfen als Dienstnehmer ein Dienstverhältnis,  
dessen Gegenstand auch Tätigkeiten umfasst, die zu den befugten 
Aufgaben des Rechtsanwalts gehören, nur mit einem R echtsanwalt oder 
einer Rechtsanwalts-Gesellschaft eingehen. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012460 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 22 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                            III. Abschnitt 
             Die Rechtsanwaltskammer und deren Auss chuß. 
 
  §. 22. (1) Die Rechtsanwaltskammern werden durch sämmtliche in die  
Liste eingetragene Rechtsanwälte, welche in dem der zeit bestehenden 
Sprengel jeder Kammer ihren Kanzleisitz haben, gebi ldet. 
  (2) Die Rechtsanwaltskammern sind Körperschaften des öffentlichen 
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Rechtes; sie sind berechtigt, das Staatswappen zu f ühren. Das 
Amtssiegel einer Rechtsanwaltskammer hat das Staats wappen und als 
Umschrift die Bezeichnung der Rechtsanwaltskammer z u enthalten. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012461 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 23 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 23. (1) Der Wirkungsbereich der Rechtsanwaltska mmer erstreckt 
sich auf das Bundesland, für das sie errichtet wurd e, sowie auf alle  
Rechtsanwälte, die in die Liste dieser Rechtsanwalt kammer 
eingetragen sind. Die Rechtsanwaltskammer besorgt i hre Geschäfte 
teils unmittelbar in Plenarversammlungen teils mitt elbar durch ihren  
Ausschuss. 
  (2) Die Rechtsanwaltskammer hat innerhalb ihres W irkungsbereiches 
die beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Inte ressen der der 
Rechtsanwaltskammer angehörenden Rechtsanwälte wahr zunehmen, zu 
fördern und zu vertreten. Dabei obliegt der Rechtsa nwaltskammer 
insbesondere auch die Wahrung der Ehre, des Ansehen s, der Rechte und  
der Unabhängigkeit sowie die Überwachung der Pflich ten des 
Rechtsanwaltsstandes. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045406 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 24 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 24. (1) Der Präsident, die Präsidenten-Stellve rtreter und die 
Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl mittelst 
Stimmzettel aus der Mitte der Kammermitglieder in d eren 
Plenarversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit der  Anwesenden 
gewählt. 
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  (2) Wird dieß weder bei dem ersten noch zweiten W ahlgange erzielt,  
so gelangen diejenigen, welche im zweiten Wahlgange  die relativ 
meisten Stimmen erhielten, in die engere Wahl. 
  (3) Die Zahl der in die engere Wahl zu bringenden  Personen ist 
immer die doppelte der Anzahl der zu wählenden. Jed e Stimme, die bei  
dieser Wahl auf eine nicht in die engere Wahl gebra chte Person 
fällt, ist ungültig. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012463 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 25 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 25. (1) Der Präsident, die Präsidenten-Stellver treter und die 
übrigen Mitglieder des Ausschusses sind für eine Am tsdauer von drei 
Jahren zu wählen; scheidet während dieser Zeit eine r der Gewählten 
aus und findet eine Ersatzwahl statt, so tritt der neu Gewählte für 
die restliche Amtsdauer an die Stelle des Ausgeschi edenen. Für die 
Abberufung des Präsidenten und der Präsidenten-Stel lvertreter gilt 
§ 24 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß dafür eine Mehrhei t von zwei 
Dritteln der in geheimer Wahl mit Stimmzetteln abge gebenen Stimmen 
der Plenarversammlung erforderlich ist. 
  (2) Nach Ablauf der Amtsdauer haben die Gewählten  ihre 
Amtstätigkeit bis zur Wahl ihrer Nachfolger weiter auszuüben. 
  (3) Eine Wiederwahl ist zulässig, doch sind die G ewählten zur 
Annahme dieser Wiederwahl nicht verpflichtet. 
  (4) Die Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer kann bestimmen, 
daß im Fall der Neuwahl des gesamten Ausschusses di e 
Präsidenten-Stellvertreter und ein Teil der Mitglie der des 
Ausschusses schon während der Amtsdauer von drei Ja hren ausscheiden,  
um auf diese Weise eine möglichst gleichmäßige Führ ung der Geschäfte  
des Ausschusses zu gewährleisten. 
  (5) Das Ergebnis jeder Wahl ist dem Bundesministe r für Justiz, dem  
Obersten Gerichtshof und dem nach dem Sitz der Rech tsanwaltskammer 
zuständigen Oberlandesgericht mitzuteilen. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  128/2004 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 26 

Inkrafttretedatum  
20050101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  
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Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                               §. 26. 
 
  (1) Der Ausschuß besteht in Rechtsanwaltskammern,  in deren Liste 
am 31. Dezember des der Wahl des Ausschusses vorang egangenen 
Kalenderjahrs nicht mehr als 100 Rechtsanwälte eing etragen sind, aus  
5 Mitgliedern, mit 101 bis 250 Rechtsanwälten aus 1 0 Mitgliedern, 
mit 201 bis 1 000 Rechtsanwälten aus 15 Mitgliedern  und mit mehr als  
1 000 Rechtsanwälten aus 30 Mitgliedern. Der Präsid ent und die 
Präsidenten-Stellvertreter sind Mitglieder des Auss chusses. 
  (2) Besteht der Ausschuß aus mindestens 10 Mitgli edern, so sind 
die im § 28 Abs. 1 lit. b, d, f, g, h und i aufgezä hlten Aufgaben, 
ferner die Aufsicht über Rechtsanwälte und Rechtsan waltsanwärter, 
die Bestellung von Rechtsanwälten nach den §§ 45 od er 45a und die 
Beschlußfassung nach § 16 Abs. 5 sowie die Zuerkenn ung von 
Leistungen aus der Versorgungseinrichtung in Abteil ungen zu 
erledigen. Die Abteilungen bestehen aus 5 Ausschußm itgliedern. Der 
Ausschuß hat die Abteilungen zusammenzusetzen und d ie Geschäfte 
unter die Abteilungen zu verteilen. 
  (3) Im Ausschuß und in den Abteilungen führen der  Präsident, ein 
Präsidenten-Stellvertreter oder das an Lebensjahren  älteste Mitglied  
den Vorsitz. 
  (4) Der Ausschuß und die Abteilungen entscheiden mit einfacher 
Mehrheit. Der Vorsitzende hat nur bei Stimmengleich heit ein 
Stimmrecht. Zur Beschlußfassung des Ausschusses und  der Abteilungen 
ist jeweils die Anwesenheit von mindestens der Hälf te ihrer 
Mitglieder erforderlich. Zur Ausstellung von Beglau bigungsurkunden 
für Kanzleibeamte (§ 28 Abs. 1 lit. b) sowie, wenn eine sofortige 
beschlussfassung erforderlich ist, zur Bestellung v on Rechtsanwälten  
nach § 28 Abs. 1 lit. h und nach den §§ 45 oder 45a  ist das vom 
Ausschuß oder der Abteilung dazu bestimmte Mitglied  namens des 
Ausschusses oder der Abteilung berufen. Wird nach d er 
Geschäftsordnung der Kammer bei der Bestellung von Rechtsanwälten 
nach den §§ 45 oder 45a das in alphabetischer Reihe nfolge nächste 
Kammermitglied herangezogen, so kann der betreffend e Beschluß ohne 
gesonderte Beschlußfassung von der Kammerkanzlei im  Namen des 
Ausschusses oder der Abteilung ausgefertigt werden.  
  (5) Gegen den Beschluß einer Abteilung kann binne n 14 Tagen nach 
Zustellung des Beschlusses Vorstellung erhoben werd en; über diese 
entscheidet der Ausschuß. 

Anmerkung  
ÜR: Art. IV, BGBl. Nr. 524/1987 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  98/2001 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 27 

Inkrafttretedatum  
20020101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  
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Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                                § 27. 
 
  (1) Der Plenarversammlung sind folgende Angelegen heiten 
zugewiesen: 
  a) die Festsetzung ihrer Geschäftsordnung und der  des Ausschusses 
     sowie der Satzung der Versorgungseinrichtung; 
  b) die Wahl des Präsidenten, der Präsidenten-Stel lvertreter und 
     der Mitglieder des Ausschusses der Kammer sowi e der dem 
     Rechtsanwaltsstand angehörigen Prüfungskommiss äre zur 
     Rechtsanwaltsprüfung und der Rechnungsprüfer; 
  c) die Festsetzung der Ausgaben der Kammer für hu manitäre 
     Standeszwecke, soweit diese über die nach den §§ 49 und 50 
     vorgesehenen Leistungen aus der Versorgungsein richtung 
     hinausgehen, wobei auf die wirtschaftliche Lei stungsfähigkeit 
     der Kammermitglieder Bedacht zu nehmen ist; 
  d) die Festsetzung der Jahresbeiträge der Kammerm itglieder zur 
     Bestreitung der Verwaltungsauslagen der Kammer , der 
     Aufwendungen für Maßnahmen im Interesse der Ka mmermitglieder, 
     insbesondere für Versicherungen und die Stande swerbung, sowie 
     der Beiträge der Kammermitglieder zur Deckung der Ausgaben im 
     Sinn des Buchstaben c; 
  e) der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben sow ie die Prüfung 
     und Genehmigung der Rechnungen der Kammer; 
  f) die Anträge auf Änderung der Sprengel bestehen der und Bildung 
     neuer Rechtsanwaltskammern. 
  (2) Die Beiträge nach Buchstabe d sind für alle K ammermitglieder 
gleich hoch zu bemessen. In Rechtsanwaltskammern, i n denen es wegen 
besonders großer Unterschiede in der wirtschaftlich en 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Kammermitglieder e rforderlich ist, 
hat die Beitragsordnung zu bestimmen, daß die Höhe der Beiträge nach  
Maßgabe des personellen Umfanges oder der Ertragsla ge der Kanzlei 
abgestuft wird. Die Beiträge können durch den Aussc huß in 
berücksichtigungswürdigen Fällen gestundet oder nac hgesehen werden. 
  (3) In der Plenarversammlung führen der Präsident  und in seiner 
Verhinderung ein Präsidenten-Stellvertreter, bei de ren Verhinderung 
das an Lebensjahren älteste anwesende Mitglied des Ausschusses den 
Vorsitz. Ist auch kein Mitglied des Ausschusses anw esend, führt das 
an Lebensjahren älteste anwesende Mitglied der Plen arversammlung den  
Vorsitz. 
  (4) Die Plenarversammlung ist beschlußfähig, wenn  mindestens ein 
Zehntel der Kammermitglieder anwesend ist; sie faßt  ihre Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit. Zur Beschlußfassung über di e 
Geschäftsordnungen der Rechtsanwaltskammer und des Ausschusses sowie  
über die Satzung der Versorgungseinrichtung ist jed och die 
Anwesenheit von mindestens einem Fünftel der Kammer mitglieder und 
eine Mehrheit von zwei Dritteln erforderlich. Der V orsitzende hat 
nur bei Stimmengleichheit ein Stimmrecht. 
  (5) Die Geschäftsordnungen der Rechtsanwaltskamme rn und der 
Ausschüsse sowie die Satzungen der Versorgungseinri chtungen bedürfen  
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung durch de n Bundesminister 
für Justiz. Sie sind diesem innerhalb eines Monats nach der 
Beschlußfassung vorzulegen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
die Geschäftsordnungen und die Satzungen dem Gesetz  entsprechen. 
Wird die Genehmigung nicht innerhalb von drei Monat en versagt, so 
gilt sie als erteilt. 

Gesetzesnummer  Dokumentnummer  
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10001673 NOR40022104 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 28 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 28. (1) Zu dem Wirkungskreise des Ausschusses gehören: 
  a) die Führung der Rechtsanwaltsliste, insbesonde re die 
     Entscheidung über die Eintragung in dieselbe, sowie über die 
     Resignation eines Mitgliedes und die Führung d er Liste der 
     Rechtsanwalts-Gesellschaften, insbesondere die  Entscheidung 
     über die Verweigerung der Eintragung oder die Streichung einer 
     Gesellschaft; 
  b) die Führung der Liste der Rechtsanwaltsanwärte r, die 
     Bestätigung der Rechtsanwaltspraxis, sowie die  Ausfertigung der  
     Legitimation zur Substituirung an dieselben un d der 
     Beglaubigungsurkunde für Kanzleibeamte (§ 31 A bs. 3 ZPO); 
  c) die Ausführung der Beschlüsse der Rechtsanwalt skammer; 
  d) die Besorgung der ökonomischen Geschäfte der 
     Rechtsanwaltskammer und Einbringung der Jahres beiträge; 
  e) der Verkehr mit den Behörden und den außerhalb  der Kammer 
     stehenden Personen; 
  f) die Erstattung von Gutachten über die Angemess enheit des 
     Honorars und Vergütung für Dienstleistungen de s Rechtsanwalts, 
     sowie die angesuchte gütliche Beilegung des St reites über selbe  
     (§. 19); 
  g) die Vermittlung entstandener Irrungen zwischen  Mitgliedern der 
     Kammer in dienstlicher Beziehung; 
  h) die Bestellung eines mittlerweiligen Stellvert reters in den von  
     diesem Gesetz oder dem Disziplinarstatut angeo rdneten Fällen; 
  i) die Bestellung eines Rechtsanwalts nach den §§  45 oder 45a und 
     die Entscheidung über Ansprüche nach § 16 Abs.  4; 
  k) die Einberufung der ordentlichen und außerorde ntlicher 
     Plenarversammlungen der Rechtsanwaltskammer; 
  l) bezogen auf das Bundesland, für das die Rechts anwaltskammer 
     errichtet wurde, die Erstattung von Gesetzvors chlägen und 
     Gutachten über Gesetzentwürfe, von Berichten ü ber den Zustand 
     der Rechtspflege sowie von Mitteilungen über M ängel und 
     Wünsche, die mit der Rechtspflege zusammenhäng en; bezogen auf 
     andere Bundesländer bzw. das ganze Bundesgebie t die Erstattung 
     derartiger Äußerungen an den Österreichischen 
     Rechtsanwaltskammertag; 
  m) die Durchführung, gegebenenfalls die Anerkennu ng von für 
     Rechtsanwaltsanwärter verbindlichen Ausbildung sveranstaltungen 
     gemäß den vom Österreichischen Rechtsanwaltska mmertag 
     erlassenen Richtlinien. 
  (2) Dem Ausschuß obliegen außerdem alle Aufgaben,  die nicht durch 
Gesetz einem anderen Organ zugewiesen sind. 
  (3) Eine außerordentliche Plenarversammlung ist e inzuberufen, wenn  
es der Ausschuß für nötig findet oder wenn es ein F ünftel der 
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Kammermitglieder verlangt. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045407 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  98/2001 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 30 

Inkrafttretedatum  
00000000  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Beachte  
Tritt mit In-Kraft-Treten des Abkommens zwischen de r Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten und der Schw eizerischen 
Eidgenossenschaft über die Freizügigkeit in Kraft ( vgl. Art. 96 
Z 11, BGBl. I Nr. 98/2001). 

Text  
                                §. 30. 
 
  (1) Um die Eintragung in die Liste der Rechtsanwa ltsanwärter zu 
erwirken, ist beim Eintritte in die Praxis bei eine m Rechtsanwalte 
die Anzeige an den Ausschuß unter Nachweisung (Anm. : jetzt: der 
österreichischen Staatsbürgerschaft) und der Erfüll ung der zum 
Eintritte in die Gerichtspraxis vorgeschriebenen Er fordernisse zu 
erstatten und wird diese Praxis erst von dem Tage d es Einlangens 
dieser Anzeige gerechnet. 
  (2) Ebenso ist jeder Rechtsanwalt verpflichtet, v on jedem 
Austritte eines Candidaten, sowie von jeder einen M onat 
übersteigenden Verhinderung desselben in Ausübung d ieser Praxis die 
Anzeige an den Ausschuß zu erstatten. 
  (3) Die Eintragung in die Liste ist zu verweigern , wenn der 
Bewerber eine Handlung begangen hat, die ihn des Ve rtrauens unwürdig  
macht. Der Ausschuß hat die etwa notwendigen Erhebu ngen zu pflegen 
und, wenn die Eintragung verweigert werden soll, de n Bewerber vorher  
einzuvernehmen. 
  (4) Gegen die Verweigerung der Eintragung in die Liste der 
Rechtsanwaltsanwärter, gegen die Löschung aus diese r Liste und gegen  
die Verweigerung der Bestätigung der Rechtsanwaltsp raxis steht den 
Beteiligten das Recht der Berufung an die Oberste B erufungs- und 
Disziplinarkommission (§§ 59 ff DSt) zu. Die Bestim mungen des 
zweiten Absatzes des § 5a sind anzuwenden. 
  (5) Die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkomme ns über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerisch en 
Eidgenossenschaft ist der österreichischen Staatsbü rgerschaft 
gleichzuhalten. 

Schlagworte  
Kandidat, Berufungskommission 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40022105 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 30 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                                §. 30. 
 
  (1) Um die Eintragung in die Liste der Rechtsanwa ltsanwärter zu 
erwirken, ist beim Eintritte in die Praxis bei eine m Rechtsanwalte 
die Anzeige an den Ausschuß unter Nachweisung (Anm. : jetzt: der 
österreichischen Staatsbürgerschaft) und der Erfüll ung der zum 
Eintritte in die Gerichtspraxis vorgeschriebenen Er fordernisse zu 
erstatten und wird diese Praxis erst von dem Tage d es Einlangens 
dieser Anzeige gerechnet. 
  (2) Ebenso ist jeder Rechtsanwalt verpflichtet, v on jedem 
Austritte eines Candidaten, sowie von jeder einen M onat 
übersteigenden Verhinderung desselben in Ausübung d ieser Praxis die 
Anzeige an den Ausschuß zu erstatten. 
  (3) Die Eintragung in die Liste ist zu verweigern , wenn der 
Bewerber eine Handlung begangen hat, die ihn des Ve rtrauens unwürdig  
macht. Der Ausschuß hat die etwa notwendigen Erhebu ngen zu pflegen 
und, wenn die Eintragung verweigert werden soll, de n Bewerber vorher  
einzuvernehmen. 
  (4) Gegen die Verweigerung der Eintragung in die Liste der 
Rechtsanwaltsanwärter, gegen die Löschung aus diese r Liste und gegen  
die Verweigerung der Bestätigung der Rechtsanwaltsp raxis steht den 
Beteiligten das Recht der Berufung an die Oberste B erufungs- und 
Disziplinarkommission (§§ 59 ff DSt) zu. Die Bestim mungen des 
zweiten Absatzes des § 5a sind anzuwenden. 
  (5) Die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist der öster reichischen 
Staatsbürgerschaft gleichzuhalten. 

Schlagworte  
Kandidat, Berufungskommission 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012469 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 9 5/1919 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 31 

Inkrafttretedatum  
19190213  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
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RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 31. Die zur Ausübung des im §. 15 gedachten 
Substitutionsrechtes erforderliche Legitimation wir d über 
Einschreiten des Rechtsanwaltes, bei welchem der Ca ndidat in 
Verwendung steht, ausgefertigt und verliert ihre Ge ltung, sobald 
diese Verwendung aufhört. 

Schlagworte  
Kandidat 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012470 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 33 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  §. 33. (1) Der Rechtsanwaltsstand ist von den Ger ichten 
unabhängig. 
  (2) Die Handhabung der Disciplinargewalt über Rec htsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter soll zunächst durch Organe de s 
Rechtsanwaltsstandes geübt werden. Das Verfahren hi ebei, sowie die 
Bestimmungen in Betreff der Art und des Maßes der S trafen, die 
Berufungsinstanz und der Rechtsmittel gegen die gef ällten 
Entscheidungen werden durch ein Disciplinarstatut i m 
Gesetzgebungswege geregelt. 
  (3) Bis zur Erlassung dieses Statutes können Ordn ungs- und 
Disciplinarstrafen nur von dem Oberlandesgerichte u nd von dem 
obersten Gerichtshofe nach den bisherigen gesetzlic hen Bestimmungen  
verhängt werden. 
  (4) Das Recht der Gerichte zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei 
Gerichtsverhandlungen bleibt jedoch unberührt. 
  (5) Das in den bestehenden Gesetzen über das Civi l- und 
Strafverfahren begründete Recht zur Verhängung von Geldstrafen kann  
auch gegen Rechtsanwälte geübt werden. 

Schlagworte  
Disziplinargewalt, Disziplinarstatut, Disziplinarst rafe, 
Ordnungsstrafe, Zivilverfahren 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012472 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  98/2001 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 34 

Inkrafttretedatum  
00000000  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Beachte  
Tritt mit In-Kraft-Treten des Abkommens zwischen de r Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten und der Schw eizerischen 
Eidgenossenschaft über die Freizügigkeit in Kraft ( vgl. Art. 96 
Z 11, BGBl. I Nr. 98/2001). 

Text  
                            IV. Abschnitt. 
                  Erlöschung der Rechtsanwaltschaft . 
 
  § 34. (1) Die Berechtigung zur Ausübung der Recht sanwaltschaft 
erlischt: 
  1. bei Verlust der österreichischen Staatsbürgers chaft; 
  2. bei Verlust der Eigenberechtigung; 
  3. bei Verzicht; 
  4. bei rechtskräftiger Eröffnung des Konkurses od er 
     rechtskräftiger Abweisung eines Konkursantrags  mangels 
     kostendeckenden Vermögens; 
  5. bei Streichung von der Liste auf Grund eines 
     Disziplinarerkenntnisses; 
  6. durch Tod. 
  (2) Die Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwal tschaft ruht: 
  1. in den Fällen des § 20; 
  2. bei Untersagung der Ausübung der Rechtsanwalts chaft im Rahmen 
     eines Disziplinarverfahrens oder durch den Aus schuß mangels 
     Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung nach § 21a 
     Abs. 2; 
  3. wenn über einen Rechtsanwalt das Verfahren zur  Bestellung eines  
     Sachwalters eingeleitet und nach § 238 AußStrG  fortgesetzt wird  
     und ihm der Ausschuß wegen zu besorgender schw erer Nachteile 
     für die Interessen der rechtsuchenden Bevölker ung oder das 
     Ansehen des Standes die Ausübung der Rechtsanw altschaft bis zur  
     rechtskräftigen Beendigung des Sachwalterbeste llungsverfahrens 
     untersagt. 
  (3) Gegen Entscheidungen nach Abs. 1 und 2, sowei t sie nicht auf 
Grund eines Disziplinarerkenntnisses oder im Rahmen  eines 
Disziplinarverfahrens ergehen, steht dem Rechtsanwa lt das Recht der 
Berufung an die Oberste Berufungs- und Disziplinark ommission (§§ 59 
ff DSt) zu. In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 4 und des Abs. 2 Z 2 
und 3 hat die Berufung keine aufschiebende Wirkung.  
  (4) Dem Rechtsanwalt ist in den Fällen des Abs. 1  und 2 ein 
mittlerweiliger Stellvertreter zu bestellen. Ein mi ttlerweiliger 
Stellvertreter ist auch bei Erkrankung oder Abwesen heit eines 
Rechtsanwalts für die Dauer der Verhinderung zu bes tellen, wenn der 
Rechtsanwalt nicht selbst einen Substituten nach § 14 namhaft 
gemacht hat oder namhaft machen konnte; in diesem F all kommt dem 
mittlerweiligen Stellvertreter die Stellung eines S ubstituten nach 
§ 14 zu. 
  (5) Rechtsanwaltsanwärter, die die österreichisch e 

Seite 36 von 59BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

11.08.2005http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bnd&q=++und+%28RAO%2...



Staatsbürgerschaft verloren haben, sind in der List e zu löschen. 
  (6) Abs. 1 Z 1 und Abs. 5 gelten sinngemäß für de n Verlust der 
Staatsangehörigkeit zu einem der in § 1 Abs. 3 und § 30 Abs. 5 
genannten Staaten. Die mit dem Verlust der Staatsan gehörigkeit 
verbundenen Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn der  Rechtsanwalt 
oder Rechtsanwaltsanwärter Staatsangehöriger eines der in § 1 Abs. 3  
und § 30 Abs. 5 genannten Staaten bleibt. 

Schlagworte  
Berufungskommission 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40022106 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 34 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                            IV. Abschnitt. 
                  Erlöschung der Rechtsanwaltschaft . 
 
  § 34. (1) Die Berechtigung zur Ausübung der Recht sanwaltschaft 
erlischt: 
  1. bei Verlust der österreichischen Staatsbürgers chaft; 
  2. bei Verlust der Eigenberechtigung; 
  3. bei Verzicht; 
  4. bei rechtskräftiger Eröffnung des Konkurses od er 
     rechtskräftiger Abweisung eines Konkursantrags  mangels 
     kostendeckenden Vermögens; 
  5. bei Streichung von der Liste auf Grund eines 
     Disziplinarerkenntnisses; 
  6. durch Tod. 
  (2) Die Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwal tschaft ruht: 
  1. in den Fällen des § 20; 
  2. bei Untersagung der Ausübung der Rechtsanwalts chaft im Rahmen 
     eines Disziplinarverfahrens oder durch den Aus schuß mangels 
     Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung nach § 21a 
     Abs. 2; 
  3. wenn über einen Rechtsanwalt das Verfahren zur  Bestellung eines  
     Sachwalters eingeleitet und nach § 238 AußStrG  fortgesetzt wird  
     und ihm der Ausschuß wegen zu besorgender schw erer Nachteile 
     für die Interessen der rechtsuchenden Bevölker ung oder das 
     Ansehen des Standes die Ausübung der Rechtsanw altschaft bis zur  
     rechtskräftigen Beendigung des Sachwalterbeste llungsverfahrens 
     untersagt. 
  (3) Gegen Entscheidungen nach Abs. 1 und 2, sowei t sie nicht auf 
Grund eines Disziplinarerkenntnisses oder im Rahmen  eines 
Disziplinarverfahrens ergehen, steht dem Rechtsanwa lt das Recht der 
Berufung an die Oberste Berufungs- und Disziplinark ommission (§§ 59 
ff DSt) zu. In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 4 und des Abs. 2 Z 2 
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und 3 hat die Berufung keine aufschiebende Wirkung.  
  (4) Dem Rechtsanwalt ist in den Fällen des Abs. 1  und 2 ein 
mittlerweiliger Stellvertreter zu bestellen. Ein mi ttlerweiliger 
Stellvertreter ist auch bei Erkrankung oder Abwesen heit eines 
Rechtsanwalts für die Dauer der Verhinderung zu bes tellen, wenn der 
Rechtsanwalt nicht selbst einen Substituten nach § 14 namhaft 
gemacht hat oder namhaft machen konnte; in diesem F all kommt dem 
mittlerweiligen Stellvertreter die Stellung eines S ubstituten nach 
§ 14 zu. 
  (5) Rechtsanwaltsanwärter, die die österreichisch e 
Staatsbürgerschaft verloren haben, sind in der List e zu löschen. 
  (6) Abs. 1 Z 1 und Abs. 5 gelten sinngemäß für de n Verlust der 
Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des Abkomm ens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum. Die mit dem Verlust d er 
Staatsangehörigkeit verbundenen Rechtsfolgen treten  nicht ein, wenn 
der Rechtsanwalt oder Rechtsanwaltsanwärter Staatsa ngehöriger einer 
anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europ äischen 
Wirtschaftsraum bleibt. 

Schlagworte  
Berufungskommission 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012473 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 35 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                            V. ABSCHNITT 
               Österreichischer Rechtsanwaltskammer tag 
 
  § 35. (1) Der Österreichische Rechtsanwaltskammer tag setzt sich 
aus den Rechtsanwaltskammern Österreichs zusammen. Er ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechtes und hat seine n Sitz in Wien. 
Sein Wirkungsbereich erstreckt sich auf das gesamte  Bundesgebiet. 
  (2) Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag is t berechtigt, das  
Staatswappen zu führen; sein Amtssiegel hat das Sta atswappen und die  
Umschrift "Österreichischer Rechtsanwaltskammertag"  zu enthalten. 
  (3) Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag is t, soweit die 
österreichische Rechtsanwaltschaft in ihrer Gesamth eit oder über den  
Wirkungsbereich einer einzelnen Rechtsanwaltskammer  hinaus betroffen  
ist, zur Wahrung ihrer Rechte und Angelegenheiten s owie zu ihrer 
Vertretung berufen. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045408 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 36 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 36. (1) Dem Österreichischen Rechtsanwaltskamme rtag obliegen 
besonders 
  1. die Erstattung von Gesetzesvorschlägen und Gut achten zu 
     Gesetzesentwürfen sowie die Anzeige von Mängel n der 
     Rechtspflege und Verwaltung bei der zuständige n Stelle und die 
     Erstattung von Vorschlägen zur Verbesserung vo n Rechtspflege 
     und Verwaltung; 
  2. die Beschlussfassung über Maßnahmen zur Förder ung der Ausübung 
     des Rechtsanwaltsberufs, insbesondere 
     a) zur Erhaltung der Unabhängigkeit des Rechts anwaltsstandes 
        sowie 
     b) zur Aus- und Fortbildung; 
  3. die Vertretung der österreichischen Rechtsanwa ltschaft 
     gegenüber anderen Berufsorganisationen des In-  und Auslandes 
     mit gleichem oder ähnlichem Aufgabenbereich. 
  (2) Hierdurch werden Rechte der Rechtsanwaltskamm ern nicht 
berührt. 
  (3) Jede Rechtsanwaltskammer kann dem Österreichi schen 
Rechtsanwaltskammertag mit dessen Zustimmung in ihr en 
Aufgabenbereich fallende Angelegenheiten zur Wahrne hmung übertragen,  
und zwar die Verwaltung der Versorgungseinrichtung der 
Rechtsanwaltskammer, die Durchführung und Anerkennu ng der für 
Rechtsanwaltsanwärter verbindlichen Ausbildungsvera nstaltungen, die 
Verhandlung und den Abschluss von Versicherungsvert rägen und die 
Führung von Treuhandbüchern. 

Schlagworte  
Ausbildung, Inland 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045409 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 37 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Seite 39 von 59BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

11.08.2005http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bnd&q=++und+%28RAO%2...



Text  
  § 37. (1) Der Österreichische Rechtsanwaltskammer tag kann 
Richtlinien erlassen 
  1.  zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufs; 
  2.  zur Überwachung der Pflichten des Rechtsanwal ts; 
  2a. für die Ausübung der Tätigkeit eines mittlerw eiligen 
      Stellvertreters, insbesondere über seine Rech te und Pflichten 
      dem Rechtsanwalt, dem ehemaligen Rechtsanwalt  oder dessen 
      Rechtsnachfolger gegenüber sowie über seine E ntlohnung, zur 
      Wahrung der Interessen der betroffenen Partei en und über die 
      Führung der Kanzlei; 
  2b. für die Festlegung von Pflichten im Zusammenh ang mit der 
      Übernahme und Durchführung von Treuhandschaft en, 
      insbesondere von Melde-, Auskunfts- und 
      Versicherungspflichten, sowie für die Schaffu ng und Führung 
      von verbindlichen Einrichtungen, die der Sich erung und 
      Überwachung der Erfüllung dieser Pflichten di enen und die 
      auch mittels automationsunterstütztem Datenve rkehr geführt 
      werden können; 
  3.  für die Ausbildung von Rechtsanwaltsanwärtern , im besonderen 
      über Art, Umfang und Gegenstand von 
      Ausbildungsveranstaltungen, an denen der Rech tsanwaltsanwärter  
      als Voraussetzung für die Zulassung zur Recht sanwaltsprüfung 
      teilzunehmen hat, sowie für die Anrechenbarke it ihrer 
      praktischen Verwendung; in den Richtlinien ka nn den 
      Rechtsanwaltsanwärtern auch die Möglichkeit e ingeräumt werden,  
      an einem Teil der Ausbildungsveranstaltungen erst nach 
      Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung und vor Ein tragung in die 
      Liste der Rechtsanwälte teilzunehmen; 
  4.  für die von den Rechtsanwälten für ihre Leist ungen zu 
      vereinbarenden Entlohnungen; 
  5.  für die Vergabe von Standesauszeichnungen; 
  6.  zur Festlegung der Verpflichtung nach § 9 Abs . 1a. 
  (2) Die vom Österreichischen Rechtsanwaltskammert ag erlassenen 
Richtlinien sind im Internet auf der Homepage des Ö sterreichischen 
Rechtsanwaltskammertags (http://www.rechtsanwaelte. at) dauerhaft 
bereitzustellen. 

Anmerkung  
zu Z 4: ÜR: Art. II § 3, BGBl. Nr. 570/1973 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045410 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 38 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 38. Die Organe des Österreichischen Rechtsanwal tskammertags sind  
die Vertreterversammlung, der Präsidentenrat und da s Präsidium. 

Seite 40 von 59BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

11.08.2005http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bnd&q=++und+%28RAO%2...



Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045411 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 39 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 39. (1) Die Vertreterversammlung setzt sich aus  Delegierten der 
einzelnen Rechtsanwaltskammern zusammen, wobei für je angefangene 
100 Kammermitglieder ein Delegierter zusteht. 
  (2) Zu den Delegierten gehören jedenfalls die Prä sidenten der 
Rechtsanwaltskammern; die übrigen Delegierten sind jeweils von deren  
Ausschuß aus dem Kreis der Ausschußmitglieder zu en tsenden. 
  (3) Die Vertretung eines Delegierten durch einen anderen derselben  
oder einer anderen Rechtsanwaltskammer ist zulässig . 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 40 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 40. (1) Die Vertreterversammlung ist beschlussf ähig, wenn 
mindestens sechs Rechtsanwaltskammern durch die Meh rheit ihrer 
Delegierten oder deren Bevollmächtigte (§ 39 Abs. 3 ) vertreten sind.  
  (2) Die Vertreterversammlung fasst ihre Beschlüss e mit einfacher 
Mehrheit. Hierbei hat jeder Delegierte eine Stimme.  Für das 
Zustandekommen eines Beschlusses ist überdies erfor derlich, dass für  
ihn jeweils die Mehrheit der Delegierten von mindes tens sechs 
Rechtsanwaltskammern stimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden (§ 41 Abs. 3) den Ausschlag; ist d er Vorsitzende 
nicht auch Delegierter, so hat er nur bei Stimmengl eichheit ein 
Stimmrecht. 
  (3) Der Vertreterversammlung obliegen: 
  1. die Erlassung von Richtlinien (§ 37); 
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  2. die Wahl des Präsidenten und der Präsidenten-S tellvertreter 
     sowie der Rechnungsprüfer; 
  3. die Erstattung von Vorschlägen zur Verbesserun g von 
     Rechtspflege und Verwaltung; 
  4. die Beschlußfassung über Anträge des Präsident enrats; 
  5. die Beschlußfassung über Anträge mindestens zw eier 
     Rechtsanwaltskammern in Angelegenheiten, die n icht bereits im 
     Präsidentenrat beraten wurden; 
  6. die Genehmigung des jährlichen Rechnungsabschl usses und des 
     Voranschlags sowie die jährliche Feststellung der Höhe der 
     Kosten des Österreichischen Rechtsanwaltskamme rtags; 
  7. die Erlassung der Geschäftsordnung des Österre ichischen 
     Rechtsanwaltskammertags. 

Gesetzesnummer  
10001673 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 41 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 41. (1) Die Vertreterversammlung wählt unter de n für Beschlüsse  
erforderlichen Voraussetzungen (§ 40 Abs. 1 und 2) aus den 
Mitgliedern der einzelnen Rechtsanwaltskammern den Präsidenten und 
drei Präsidenten-Stellvertreter des Österreichische n 
Rechtsanwaltskammertags. Der Präsident und die drei  
Präsidenten-Stellvertreter gehören für die Dauer ih res Amtes der 
Vertreterversammlung auch dann an, wenn sie nicht D elegierte sind, 
haben jedoch in diesem Fall - vorbehaltlich des § 4 0 Abs. 2 letzter  
Satz - kein Stimmrecht. 
  (2) Die Amtsdauer des Präsidenten und der 
Präsidenten-Stellvertreter beträgt drei Jahre. Sche idet während 
dieser Zeit einer der Gewählten aus und findet eine  Ersatzwahl 
statt, so tritt der neu Gewählte für die restliche Amtsdauer an die  
Stelle des Ausgeschiedenen. Der § 25 Abs. 2 und 3 g ilt sinngemäß. 
Für die Abberufung des Präsidenten und der 
Präsidenten-Stellvertreter gilt § 40 Abs. 1 und 2 m it der Maßgabe, 
daß dafür eine Mehrheit von zwei Dritteln der in ge heimer Wahl mit 
Stimmzetteln abgegebenen Stimmen der Vertreterversa mmlung 
erforderlich ist. 
  (3) Der Präsident oder einer der Präsidenten-Stel lvertreter führt  
den Vorsitz in der Vertreterversammlung. 
  (4) Der Präsident hat die Vertreterversammlung na ch Bedarf, 
mindestens jedoch einmal jährlich und überdies auf Verlangen von 
zwei Rechtsanwaltskammern oder von mindestens fünf Delegierten 
jederzeit einzuberufen. Zwischen Einberufung und Ta gung hat ein 
Zeitraum von mindestens vierzehn Tagen zu liegen. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 42 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 42. (1) Der Präsidentenrat des Österreichischen  
Rechtsanwaltskammertags besteht aus den Präsidenten  der einzelnen 
Rechtsanwaltskammern. Den Vorsitz im Präsidentenrat  führt für 
jeweils sechs Monate eine Rechtsanwaltskammer. Mitg lieder des 
Präsidiums des Österreichischen Rechtsanwaltskammer tags können nicht  
Mitglied des Präsidentenrates sein. 
  (2) Im Verhinderungsfall wird der Präsident einer  
Rechtsanwaltskammer durch einen Präsidenten-Stellve rtreter, ist auch  
dieser verhindert, durch ein vom Präsidenten bevoll mächtigtes 
sonstiges Mitglied des Ausschusses seiner Rechtsanw altskammer oder 
durch einen von ihm bevollmächtigten Präsidenten ei ner anderen 
Rechtsanwaltskammer vertreten. Mitglieder des Präsi diums des 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags können den  verhinderten 
Präsidenten ihrer Rechtsanwaltskammer nicht vertret en, sie können 
auch nicht zur Vertretung bevollmächtigt werden. 
  (3) Der Präsidentenrat ist beschlußfähig, wenn mi ndestens sechs 
Rechtsanwaltskammern vertreten sind. Stimmberechtig t sind nur die 
Vertreter der Rechtsanwaltskammern. Für das Zustand ekommen eines 
Beschlusses im Präsidentenrat ist es erforderlich, daß für ihn die 
Vertreter von mindestens sechs Rechtsanwaltskammern  stimmen. Ein 
Beschluss kommt jedoch dann nicht zustande, wenn di e Vertreter von 
Rechtsanwaltskammern, die in der Vertreterversammlu ng gemeinsam über  
die Mehrheit der Delegierten (§ 39 Abs. 1) verfügen , gegen den zur 
Beschlussfassung vorgelegten Antrag gestimmt haben.  Für einen Antrag  
des Präsidentenrats an die Vertreterversammlung gen ügt jedoch die 
Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des 
Präsidentenrats, jedenfalls aber ist ausreichend, d aß vier 
stimmberechtigte Mitglieder für den Antrag stimmen.  
  (4) Beschlüsse des Präsidentenrats können auch au f schriftlichem 
Wege gefasst werden, wenn alle stimmberechtigten Mi tglieder des 
Präsidentenrats mit der Abstimmung im schriftlichen  Wege 
einverstanden sind. 
  (5) Dem Präsidentenrat obliegen 
  1. die Festlegung der Grundsätze der Standespolit ik und der von 
     der österreichischen Rechtsanwaltschaft zu ver folgenden 
     Rechtspolitik; 
  2. die Genehmigung des vom Präsidium des Österrei chischen 
     Rechtsanwaltskammertags der Vertreterversammlu ng zur 
     Beschlussfassung vorzulegenden Budgets des Öst erreichischen 
     Rechtsanwaltskammertags; 
  3. die Überwachung des laufenden Budgetvollzugs s owie die 
     Genehmigung von Umschichtungen innerhalb des B udgets zur 
     Deckung nicht budgetierter Ausgaben; 
  4. die Überwachung der Tätigkeit des Präsidiums u nd die Erteilung 
     von Weisungen und Aufträgen an dieses; das Prä sidium ist dem 
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     Präsidentenrat berichtspflichtig; 
  5. die Beschlussfassung über Anträge des Präsidiu ms über 
     Angelegenheiten, in denen im Präsidium keine E instimmigkeit 
     erzielt werden konnte (§ 42a Abs. 3), wenn auc h nur ein 
     Mitglied des Präsidiums eine solche Beschlussf assung durch den 
     Präsidentenrat beantragt. 
  (6) Der Präsidentenrat kann die Vornahme einzelne r Geschäfte durch  
das Präsidium oder eines zur Geschäftsführung berec htigten Mitglieds  
des Präsidiums von seiner Zustimmung abhängig mache n. 
  (7) Die Mitglieder des Präsidiums des Österreichi schen 
Rechtsanwaltskammertags nehmen an den Sitzungen des  Präsidentenrats 
teil, es sei denn der Präsidentenrat fasst einen ge genteiligen 
Beschluss. Mitgliedern des Präsidiums kommt kein St immrecht im 
Präsidentenrat zu. 
  (8) Der Vorsitzende des Präsidentenrats hat die S itzungen nach 
Bedarf einzuberufen, jedenfalls aber auf Verlangen von zwei 
Mitgliedern des Präsidentenrats oder eines Mitglied s des Präsidiums 
des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags, wobei  die Sitzung 
innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung an de n Vorsitzenden 
des Präsidentenrats stattzufinden hat. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 42a 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 42a. (1) Das Präsidium des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags besteht aus dem Präsidenten  und den drei 
Präsidenten-Stellvertretern des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags. Den Vorsitz im Präsidium f ührt der 
Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammert ags, bei 
Verhinderung ein Präsidenten-Stellvertreter (§ 42b Abs. 2). 
  (2) Sitzungen des Präsidiums sind vom Vorsitzende n nach Bedarf 
einzuberufen, jedenfalls aber auf Verlangen eines 
Präsidiumsmitglieds, wobei die Sitzung innerhalb vo n zwei Wochen 
nach Antragstellung an den Vorsitzenden des Präsidi ums stattzufinden  
hat. 
  (3) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn bei or dnungsgemäßer 
Einberufung mindestens drei Mitglieder anwesend sin d. Für das 
Zustandekommen eines Beschlusses des Präsidiums ist  die Zustimmung 
aller anwesenden Präsidiumsmitglieder erforderlich.  Kommt 
Einstimmigkeit nicht zustande, so ist die Angelegen heit auf Antrag 
auch nur eines anwesend gewesenen Mitglieds des Prä sidiums dem 
Präsidentenrat vorzulegen (§ 42 Abs. 5 Z 5). Beschl üsse des 
Präsidiums können auch auf schriftlichem Wege gefas st werden, wenn 
alle Mitglieder des Präsidiums mit der Abstimmung i m schriftlichen 
Wege einverstanden sind. 
  (4) Dem Präsidium obliegen in Gesamtverantwortung  alle Aufgaben, 
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die nicht gemäß § 40 Abs. 3 der Vertreterversammlun g oder gemäß § 42  
Abs. 5 und 6 dem Präsidentenrat vorbehalten sind. 
  (5) Das Präsidium hat sich eine Geschäftsverteilu ng zu geben, die 
der Zustimmung des Präsidentenrats bedarf. Unbescha det der 
Gesamtverantwortung des Präsidiums hat die Geschäft sverteilung zu 
bestimmen, welches Präsidiumsmitglied für welche Au fgaben 
verantwortlich ist. Diese Aufgaben sind unter Beach tung der Vorgaben  
des Budgets, gemäß den vom Präsidentenrat festgeleg ten Grundsätzen 
für die Standes- und Rechtspolitik unter Beachtung der Beschlüsse 
des Präsidentenrats und des Präsidiums des Österrei chischen 
Rechtsanwaltskammertags zu besorgen. 

Schlagworte  
Standespolitik 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 42b 

Inkrafttretedatum  
20031029  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 42b. (1) Der Präsident des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertags vertritt den Österreichisch en 
Rechtsanwaltskammertag nach außen und vollzieht die  Beschlüsse der 
Vertreterversammlung, des Präsidentenrats und des P räsidiums des 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags. 
  (2) Im Verhinderungsfall oder auf Ersuchen des Pr äsidenten des 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags wird diese r durch den von 
ihm beauftragten, mangels einer solchen Beauftragun g durch den nach  
der Geschäftsordnung des Österreichischen Rechtsanw altskammertags 
zuständigen Präsidenten-Stellvertreter des Österrei chischen 
Rechtsanwaltskammertags vertreten. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 57 0/1973 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 43 

Inkrafttretedatum  
19731201  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Seite 45 von 59BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

11.08.2005http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bnd&q=++und+%28RAO%2...



Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 43. Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag hat sich eine 
Geschäftsordnung zu geben. Sie hat nähere Bestimmun gen besonders 
über die wirtschaftliche Gebarung, über die Geschäf tsführung der 
einzelnen Organe und über die Führung der Kanzleige schäfte zu 
enthalten. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 57 0/1973 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 44 

Inkrafttretedatum  
19731201  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 44. Die Rechtsanwaltskammern haben im Verhältni s der Anzahl 
ihrer Mitglieder zueinander die Kosten des Österrei chischen 
Rechtsanwaltskammertags zu tragen. Die Höhe dieser Kosten ist von 
der Vertreterversammlung jährlich festzustellen. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  128/2004 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 45 

Inkrafttretedatum  
20041201  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
                             VI. ABSCHNITT 
    Bestellung von Rechtsanwälten, besonders zur Ve rfahrenshilfe 
 
  § 45. (1) Hat das Gericht die Beigebung eines Rec htsanwalts 
beschlossen oder schließt die Bewilligung der Verfa hrenshilfe eine 
solche Beigebung ein, so hat die Partei Anspruch au f die Bestellung 
eines Rechtsanwalts durch die Rechtsanwaltskammer. 
  (2) Die Bestellung für ein Verfahren vor dem 
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Verfassungsgerichtshof oder Verwaltungsgerichtshof obliegt dem 
Ausschuß der nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der P artei, sonst dem 
Ausschuß der nach dem Sitz des Gerichtes zuständige n 
Rechtsanwaltskammer. 
  (3) Müßte der bestellte Rechtsanwalt außerhalb de s Sprengels des 
Gerichtshofs erster Instanz, wo er seinen Kanzleisi tz hat, tätig 
werden oder ist der Partei, die sich außerhalb dies es Sprengels 
aufhält, die Zureise zu dem bestellten Rechtsanwalt  für eine 
notwendige mündliche Aussprache wegen unüberwindlic her Hindernisse 
oder hoher Kosten unzumutbar, so hat der Ausschuß d er nach dem Ort 
der vorzunehmenden Tätigkeit beziehungsweise nach d em Aufenthaltsort  
der Partei zuständigen Rechtsanwaltskammer auf Antr ag des bestellten  
Rechtsanwalts oder der Partei hierzu einen Rechtsan walt zu 
bestellen, der im Sprengel des Gerichtshofs erster Instanz, wo 
dieser Ort liegt, seinen Kanzleisitz hat. 
  (4) Kann der bestellte Rechtsanwalt die Vertretun g oder 
Verteidigung aus einem der im § 10 Abs. 1 erster Sa tz zweiter 
Halbsatz oder zweiter Satz angeführten Gründe oder wegen 
Befangenheit nicht übernehmen oder weiterführen, so  ist er auf 
seinen Antrag, auf Antrag der Partei oder von Amts wegen zu entheben  
und ein anderer Rechtsanwalt zu bestellen. Im Fall des Todes des 
bestellten Rechtsanwalts oder des Verlustes seiner Berechtigung zur 
Ausübung der Rechtsanwaltschaft ist von Amts wegen ein anderer 
Rechtsanwalt zu bestellen. 
  (4a) Ist das Gerichtsverfahren, für das die Beige bung des 
Rechtsanwaltes erfolgt ist, rechtskräftig beendet u nd wird nicht 
innerhalb eines Jahres ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet, so 
ist der bestellte Rechtsanwalt auf seinen Antrag vo n der 
Rechtsanwaltskammer zu entheben, wenn der Auftrag z ur Einleitung 
eines Vollstreckungsverfahrens für die nächste Zeit  nicht absehbar 
ist. Die Enthebung ist dem Verfahrenshilfeempfänger  mit der 
Belehrung mitzuteilen, dass er auf Grund der weiter hin aufrechten 
Bewilligung der Verfahrenshilfe durch Beigebung ein es Rechtsanwaltes  
jederzeit bei der zuständigen Rechtsanwaltkammer di e Bestellung 
eines Rechtsanwaltes zur Einleitung eines Vollstrec kungsverfahrens 
begehren kann. 
  (5) Von jeder Bestellung hat der Ausschuß der Rec htsanwaltskammer 
in den Fällen des Abs. 2 das benachrichtigende Geri cht, in den 
Fällen des Abs. 3 das Gericht, bei dem das Verfahre n in erster 
Instanz geführt wird, oder, falls der bestellte Rec htsanwalt bei 
einem anderen Gericht einzuschreiten hat, dieses zu  verständigen. 
Gleiches gilt in den Fällen des Abs. 4 und des Abs.  4a. 

Anmerkung  
ÜR: Art. II § 5, BGBl. Nr. 570/1973; 
ÜR: Art. XVI, BGBl. I Nr. 128/2004. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 45a 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 
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Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 45a. Für die Bestellung eines Rechtsanwalts im Rahmen der 
Verfahrenshilfe vor den unabhängigen Verwaltungssen aten gilt § 45 
sinngemäß. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 46 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 46. (1) Die Ausschüsse der Rechtsanwaltskammern  haben bei der 
Bestellung nach festen Regeln vorzugehen; diese hab en eine möglichst  
gleichmäßige Heranziehung und Belastung der der bet reffenden Kammer 
angehörenden Rechtsanwälte unter besonderer Berücks ichtigung der 
örtlichen Verhältnisse zu gewährleisten. Diese Rege ln sind in den 
Geschäftsordnungen der Ausschüsse festzulegen. 
  (2) Die Geschäftsordnungen können jedoch allgemei ne Gesichtspunkte  
festlegen, nach denen Rechtsanwälte aus wichtigen G ründen von der 
Heranziehung ganz oder teilweise befreit sind. Als wichtige Gründe 
sind besonders die Ausübung einer mit erheblichem Z eitaufwand 
verbundenen Tätigkeit im Dienst der Rechtsanwaltsch aft oder 
persönliche Umstände anzusehen, die die Heranziehun g als besondere 
Härte erscheinen ließen. 

Anmerkung  
ÜR: Art. II § 6, BGBl. Nr. 570/1973 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 47 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
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Text  
                           VII. ABSCHNITT 
                          Pauschalvergütung 
     Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterblieben enversorgung 
 
  § 47. (1) Der Bund hat dem Österreichischen Recht sanwaltskammertag  
für die Leistungen der nach § 45 bestellten Rechtsa nwälte, für die 
diese zufolge verfahrensrechtlicher Vorschriften so nst keinen 
Entlohnungsanspruch hätten, jährlich spätestens zum  30. September 
für das laufende Kalenderjahr eine angemessene Paus chalvergütung zu 
zahlen. Auf die für das laufende Kalenderjahr zu za hlende 
Pauschalvergütung sind Vorauszahlungen in angemesse nen Raten zu 
leisten. 
  (2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes gesetzes ist eine  
Pauschalvergütung von 32,000.000 S jährlich als ang emessen 
anzusehen. 
  (3) Der Bundesminister für Justiz hat im Einverne hmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Hauptausschuß d es Nationalrats 
durch Verordnung die Höhe der Pauschalvergütung ent sprechend neu 
festzusetzen, wenn 
  1. sich die wirtschaftlichen Verhältnisse wesentl ich geändert 
haben, 
  2. die Anzahl der jährlichen Bestellungen oder de r Umfang der 
Leistungen im Sinn des Abs. 1 um mehr als 20 vH ges tiegen oder 
gesunken ist oder 
  3. es sich als notwendig erweist, die Vergütung f ür die Leistungen  
im Sinn des Abs. 1 dort, wo keine gesetzlichen Tari fe bestehen, der 
Entlohnung anzunähern, die nach den Standesrichtlin ien der 
Rechtsanwälte als angemessen angesehen wird. 
  (4) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Veränd erung im Sinn des  
Abs. 3 Z 1 oder 2 eingetreten ist, ist von jenem Ze itpunkt 
auszugehen, bis zu dem diese Umstände bei der letzt en Neufestsetzung  
berücksichtigt worden sind. 
  (5) Für nach § 16 Abs. 4 erster Satz erbrachte Le istungen ist 
eine angemessene Pauschalvergütung gesondert festzu setzen. Diese 
Leistungen bleiben bei der Neufestsetzung der Pausc halvergütung nach  
Abs. 3 außer Betracht. Abs. 3 erster Halbsatz ist a nzuwenden. Auf 
die mit Verordnung gesondert festzusetzende Pauscha lvergütung kann 
der Bundesminister für Justiz dem Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag auf dessen Antrag für bereit s erbrachte 
Verfahrenshilfeleistungen im Rahmen der jeweils im 
Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke verfügbaren Mit tel einen 
angemessenen Vorschuß gewähren; ist die tatsächlich  festgesetzte 
Pauschalvergütung geringer als der gewährte Vorschu ß, so hat der 
Österreichische Rechtsanwaltskammertag dem Bundesmi nister für Justiz  
den betreffenden Betrag zurückzuerstatten. 
  (6) Die vorangehenden Bestimmungen sind auch sinn gemäß auf die 
Fälle des § 16 Abs. 5 anzuwenden. 

Anmerkung  
zu Abs. 2: ÜR: Art. II § 7, BGBl. Nr. 570/1973, 
               BGBl. II Nr. 54/2005 

Schlagworte  
Altersversorgung, Berufsunfähigkeitsversorgung 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012487 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Seite 49 von 59BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

11.08.2005http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bnd&q=++und+%28RAO%2...



Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  27/2000 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 48 

Inkrafttretedatum  
20010101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 48. (1) Der Österreichische Rechtsanwaltskammer tag hat die 
Pauschalvergütung auf die einzelnen Rechtsanwaltska mmern so zu 
verteilen, dass eine Hälfte der Pauschalvergütung n ach der Anzahl 
der am vorangegangenen 31. Dezember in die Liste de r Rechtsanwälte 
eingetragenen Mitglieder verteilt wird, die andere Hälfte der 
Pauschalvergütung nach der Anzahl der auf die Mitgl ieder der 
Rechtsanwaltskammer im vorangegangenen Jahr entfall enden 
Bestellungen nach § 45. Die Pauschalvergütung nach § 47 Abs. 5 ist 
der zuständigen Rechtsanwaltskammer zu überweisen. 
  (2) Die Rechtsanwaltskammern haben die Pauschalve rgütung nach § 47  
Abs. 1 bis 3 für die Alters-, Berufsunfähigkeits- u nd 
Hinterbliebenenversorgung der Rechtsanwälte zu verw enden. 

Anmerkung  
zu Abs. 1: ÜR: Art. IV, BGBl. Nr. 524/1987 

Schlagworte  
Altersversorgung, Berufsunfähigkeitsversorgung 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012488 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 49 

Inkrafttretedatum  
20040101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 49. (1) Die Rechtsanwaltskammern haben Einricht ungen zur 
Versorgung der Rechtsanwälte für den Fall des Alter s und der 
Berufsunfähigkeit sowie zur Versorgung der Hinterbl iebenen für den 
Fall des Todes des Rechtsanwalts mit einer zu besch ließenden Satzung  
zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Die Satzungen d er auf dem 
Umlagesystem beruhenden Versorgungseinrichtungen ha ben - unter 
Wahrung bereits erworbener Rechtspositionen - vorzu sehen, dass alle 
Leistungen aus der Versorgungseinrichtung in Abhäng igkeit von der 
Anzahl der erworbenen Beitragsmonate festgesetzt we rden, dass bei 
Erreichen einer bestimmten Anzahl von Beitragsmonat en 
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(Normbeitragsmonate) der Anspruch auf eine in der L eistungsordnung 
betraglich festgesetzte Altersrente (Basisaltersren te) erworben wird  
und dass sich bei Über- oder Unterschreiten der Nor mbeitragsmonate 
die zuzuerkennende Altersrente gegenüber der Basisa ltersrente erhöht  
oder reduziert. Bei ihrer erstmaligen Festsetzung d arf die 
Basisaltersrente die nach 35-jähriger Eintragung in  die Liste der 
Rechtsanwälte nach der bis dahin gültigen Leistungs ordnung 
vorgesehene Altersrente nicht unterschreiten. 
  (1a) In den Satzungen kann auch vorgesehen werden , dass aus diesen  
Einrichtungen der Beitrag nach § 3 Abs. 5 Bundespfl egegeldgesetz, 
BGBl. Nr. 110/1993 in der jeweils geltenden Fassung , geleistet wird.  
Dieser Beitrag ist von den Rechtsanwaltskammern nac h der Anzahl der 
am vorangegangenen 31. Dezember in die Liste der Re chtsanwälte und 
in die Liste der niedergelassenen europäischen Rech tsanwälte 
eingetragenen Rechtsanwälte zu entrichten. 
  (2) Beitragspflichtig sind grundsätzlich alle in die Liste einer 
österreichischen Rechtsanwaltskammer oder in die Li ste der 
niedergelassenen europäischen Rechtsanwälte einer ö sterreichischen 
Rechtsanwaltskammer eingetragenen Rechtsanwälte, es  sei denn, dass 
diese wegen ihrer rechtsanwaltlichen Tätigkeit bere its auf Grund 
anderer Rechtsvorschriften einer Pflichtversicherun g in einem 
Altersversicherungssystem eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union, eines anderen Vertragsstaats des Abkommens ü ber den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerisch en 
Eidgenossenschaft unterliegen. Zwei oder mehr Recht sanwaltskammern 
können auch eine gemeinsame Versorgungseinrichtung mit einer 
einheitlichen Satzung schaffen. 
  (3) Kommt eine Rechtsanwaltskammer ihrer Pflicht zur Schaffung und  
Aufrechterhaltung der Versorgungseinrichtung trotz Aufforderung 
durch den Bundesminister für Justiz nicht oder nich t in einer dem 
Gesetz entsprechenden Weise nach, so hat der Bundes minister für 
Justiz durch Verordnung die Satzung zu erlassen. Ei ne solche 
Verordnung tritt außer Kraft, sobald die Rechtsanwa ltskammer den 
gesetzgemäßen Zustand herstellt. Der Bundesminister  für Justiz hat 
das Außerkrafttreten im Bundesgesetzblatt kundzumac hen. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045431 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 50 

Inkrafttretedatum  
20040101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 50. (1) Jeder Rechtsanwalt und seine Hinterblie benen haben bei 
Vorliegen der Voraussetzungen und bei Eintritt des Versorgungsfalls 
Anspruch auf Alters-, Berufsunfähigkeits- und 
Hinterbliebenenversorgung. 
  (2) Dieser Anspruch ist in den Satzungen der 
Versorgungseinrichtungen nach festen Regeln festzus etzen. Hierbei 
sind folgende Grundsätze zu beachten: 
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   1. Anspruch auf Altersversorgung haben beitragsp flichtige und 
      ehemals beitragspflichtige Rechtsanwälte, Ans pruch auf 
      Hinterbliebenenversorgung die Witwe beziehung sweise der Witwer  
      (der geschiedene Ehegatte) und die Kinder ein es 
      beitragspflichtigen oder ehemals beitragspfli chtigen 
      Rechtsanwalts. 
  1a. Anspruch auf Berufsunfähigkeitsversorgung hab en nur 
      beitragspflichtige und ehemals beitragspflich tige 
      Rechtsanwälte, die zur Zeit des Eintritts des  Versorgungsfalls  
      in die Liste einer österreichischen Rechtsanw altskammer oder 
      in die Liste der niedergelassenen europäische n Rechtsanwälte 
      einer österreichischen Rechtsanwaltskammer ei ngetragen gewesen  
      sind, sowie ehemals beitragspflichtige Rechts anwälte, die im 
      Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls den Beruf als 
      Rechtsanwalt unter einer der in der Anlage zu m EuRAG, Art. I 
      BGBl. I Nr. 27/2000 in der jeweils geltenden Fassung, 
      angeführten Bezeichnungen in einem Mitgliedst aat der 
      Europäischen Union, einem anderen Vertragssta at des Abkommens 
      über den Europäischen Wirtschaftsraum oder de r Schweizerischen  
      Eidgenossenschaft berechtigt ausüben. 
   2. Voraussetzungen für den Anspruch sind 
      a) im Fall der Altersversorgung die Beitragsp flicht zu einer 
         Versorgungseinrichtung in der Dauer von mi ndestens zwölf 
         Monaten sowie die Vollendung des 68. Leben sjahrs; die 
         Satzungen können ein günstigeres Anfallsal ter vorsehen, 
         mindestens jedoch die Vollendung des 65. L ebensjahrs; eine 
         vorzeitige Alterspension kann nach Vollend ung des 
         61. Lebensjahrs bei Abschlägen, die nach 
         versicherungsmathematischen Grundsätzen zu  berechnen sind, 
         vorgesehen werden; 
      b) im Fall der Berufsunfähigkeitsversorgung d as Nichterreichen  
         der für Leistungen nach lit. a maßgebliche n Altersgrenzen; 
         ferner muss der Rechtsanwalt mindestens fü nf Jahre 
         beitragspflichtig gewesen sein oder den Be ruf als 
         Rechtsanwalt unter einer der in der Anlage  zum  EuRAG, 
         Art. I BGBl. I Nr. 27/2000 in der jeweils geltenden 
         Fassung, angeführten Bezeichnungen in eine m Mitgliedstaat 
         der Europäischen Union, einem anderen Vert ragsstaat des 
         Abkommens über den Europäischen Wirtschaft sraum oder der 
         Schweizerischen Eidgenossenschaft mindeste ns fünf Jahre 
         berechtigt ausgeübt haben (Wartezeit); die  Wartezeit erhöht  
         sich auf zehn Jahre, wenn sie erst nach Vo llendung des 
         50. Lebensjahrs des Rechtsanwalts zu laufe n begonnen hat; 
      c) im Fall der Alters- und Berufsunfähigkeits versorgung 
         aa) der Verzicht auf die Ausübung der Rech tsanwaltschaft im  
             In- und Ausland; 
         bb) bei niedergelassenen europäischen Rech tsanwälten 
             darüber hinaus eine Bescheinigung der im Herkunftsstaat  
             zuständigen Stelle über diesen Verzich t; 
         cc) der Verzicht auf die Eintragung in die  
             Verteidigerliste; 
      d) im Fall der Witwen-(Witwer-)Versorgung, da ss die Ehe vor 
         Vollendung des 55. Lebensjahrs des verstor benen 
         Rechtsanwalts geschlossen worden ist, es s ei denn, dass die  
         Ehe zum Zeitpunkt des Todes des Rechtsanwa lts aufrecht war 
         und bis zu diesem Zeitpunkt mindestens fün f Jahre aufrecht 
         bestanden hat und der Altersunterschied zw ischen dem 
         verstorbenen Rechtsanwalt und der Witwe be ziehungsweise dem  
         Witwer weniger als 20 Jahre beträgt oder d ass der Ehe 
         Kinder entstammen; 
      e) im Fall der Versorgung des geschiedenen Eh egatten, dass 
         aa) der verstorbene Rechtsanwalt zum Zeitp unkt des Todes 
             Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) au f Grund eines 
             gerichtlichen Urteils, eines gerichtli chen Vergleichs 
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             oder einer vor Auflösung der Ehe einge gangenen 
             vertraglichen Verpflichtung zu leisten  hatte, sofern 
             der geschiedene Ehegatte nicht eine ne ue Ehe 
             geschlossen, 
         bb) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert  und 
         cc) der Ehegatte im Zeitpunkt der Auflösun g der Ehe das 
             40. Lebensjahr vollendet hat. 
         Die unter lit. bb und cc genannten Vorauss etzungen 
         entfallen, wenn der Ehegatte seit dem Zeit punkt der 
         Auflösung der Ehe erwerbsunfähig ist oder nach dem Tod des 
         Rechtsanwalts eine Waisenrente im Sinne de r Z 1 anfällt, 
         sofern dieses Kind aus der aufgelösten Ehe  stammt oder von 
         den Ehegatten gemeinsam an Kindes statt an genommen worden 
         ist und das Kind in allen diesen Fällen im  Zeitpunkt des 
         Todes des Rechtsanwalts ständig in Hausgem einschaft mit dem  
         anspruchsberechtigten Ehegatten lebt. Das Erfordernis der 
         ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei na chgeborenen 
         Kindern. 
   3. Jeder Versorgungsanspruch wird mit Ablauf des  Monats wirksam, 
      in dem alle Voraussetzungen des betreffenden Anspruchs erfüllt  
      sind. 
   4. Der Versorgungsanspruch der Witwe beziehungsw eise des Witwers 
      (des geschiedenen Ehegatten) endet mit Wieder verehelichung; 
      wäre die Unterhaltsverpflichtung des Verstorb enen aus anderen 
      Gründen weggefallen, so ruht der Versorgungsa nspruch. 
   5. Der Versorgungsanspruch des Kindes endet mit dem letzten Tag 
      des Monats, in dem die Unterhaltspflicht des Verstorbenen 
      geendet hätte. Der Anspruch auf Waisenrente r uht für die Dauer  
      einer vorübergehenden Selbsterhaltungsfähigke it, insbesondere 
      für die Dauer der Ablegung des Präsenz- oder Zivildienstes; er  
      endet jedenfalls mit dem letzten Tag des Jahr es, in dem das 
      Kind das 26. Lebensjahr vollendet hat. 
  (3) In den Satzungen der Versorgungseinrichtungen  können auch 
über die im Abs. 2 festgelegten Grundsätze hinausge hende, für die 
Versorgungsberechtigten günstigere Regelungen festg esetzt werden, 
insbesondere günstigere Wartezeiten; bei der Berufs unfähigkeits- und  
Hinterbliebenenversorgung kann auf das Erfordernis der Wartezeit 
ganz verzichtet werden. Die Satzungen können auch v orsehen, daß 
ehemalige Rechtsanwälte sowie deren Hinterbliebene bei 
Weiterentrichtung von Beiträgen in die Versorgungse inrichtung, bei 
deren Höhe der Entfall der Erbringung von Verfahren shilfeleistungen 
zu berücksichtigen ist, anspruchsberechtigt bleiben . Zusätzlich zu 
den auf dem Umlagesystem beruhenden Versorgungseinr ichtungen können 
in den Satzungen auch nach dem Kapitaldeckungsverfa hren gestaltete 
Versorgungseinrichtungen geschaffen werden, bei den en die 
Versorgungsansprüche ausschließlich nach den eingez ahlten Beträgen, 
den Prämien und den Veranlagungsergebnissen berechn et werden, auf 
das Erfordernis der Wartezeit ganz verzichtet werde n kann und der 
Verzicht auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft ke ine 
Anspruchsvoraussetzung ist. Besteht eine solche nac h dem 
Kapitaldeckungsverfahren gestaltete Versorgungseinr ichtung, so sind 
die Kapital- und die Unverfallbarkeitsbeträge, die insbesondere aus 
einer Pensionskasse, einer Gruppenrentenversicherun g, einer 
Versorgungs- und Unterstützungseinrichtung einer Ka mmer der 
selbständig Erwerbstätigen oder von einem früheren Arbeitgeber oder 
Dienstgeber übertragen werden, den eingezahlten Bet rägen 
gleichgestellt. 
  (4) Die Rechtsanwaltskammern können auch Einricht ungen zur 
Versorgung ihrer Mitglieder und deren Angehörigen s owie sonstiger 
Personen, die Leistungen aus der Versorgungseinrich tung (§ 49) 
beziehen, für den Fall der Krankheit schaffen, die die 
Voraussetzungen des § 5 GSVG erfüllen. Diese Einric htungen können 
auch in einer von der Rechtsanwaltskammer abgeschlo ssenen 
vertraglichen Gruppenversicherung bestehen. 
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  (5) Bei der Bemessung von zusätzlichen Leistungen  nach Abs. 3 
und 4 ist auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkei t der 
Kammermitglieder Bedacht zu nehmen. 

Schlagworte  
Witwenversorgung, Witwerversorgung, Inland, Präsenz dienst, 
Kapitalbetrag 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045436 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  71/1999 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 51 

Inkrafttretedatum  
19990601  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 51. Die Plenarversammlung der Rechtsanwaltskamm er hat 
alljährlich eine Leistungsordnung und eine Umlageno rdnung zu 
beschließen. In der Leistungsordnung ist die Höhe d er von der 
Versorgungseinrichtung zu erbringenden Leistungen f estzusetzen, in  
der Umlagenordnung die Höhe der Beiträge zur Aufbri ngung der dazu 
notwendigen Mittel. 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40012491 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 52 

Inkrafttretedatum  
20040101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 52. (1) Die Basisaltersrente (§ 49 Abs. 1) darf  die nach § 293 
Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsges etzes, BGBl. 
Nr. 189/1955 in der jeweils geltenden Fassung, fest gelegten 
Richtsätze nicht unterschreiten. 
  (2) Sind nach einem Rechtsanwalt zwei oder mehr P ersonen mit 
Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung vorhanden, s o darf die Summe 
der Leistungen für diese Anspruchsberechtigten nich t höher sein als 
die Leistung, auf die der Rechtsanwalt selbst Anspr uch hätte. 
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Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind die Leistungen  an die einzelnen  
Anspruchsberechtigten verhältnismäßig zu kürzen. 
  (3) Erreicht die Summe der in einem Kalenderjahr von der 
Versorgungseinrichtung erbrachten Leistungen nicht mindestens die 
Höhe des der betreffenden Rechtsanwaltskammer zukom menden Teiles der  
Pauschalvergütung, so ist der unter Berücksichtigun g des § 53 Abs. 1  
zweiter Satz verbleibende Rest dieses Teiles auf di e 
Anspruchsberechtigten im Verhältnis ihrer Ansprüche  aus den Abs. 1 
und 2 aufzuteilen. 
  (4) Die Leistungsordnung kann über die vorstehend en Bestimmungen 
hinausgehende Leistungen vorsehen, besonders höhere  
Versorgungsleistungen, um den Anspruchsberechtigten  eine den 
durchschnittlichen Lebensverhältnissen eines Rechts anwalts 
angemessene Lebensführung zu ermöglichen, sowie ang emessene 
Todfallsbeiträge und Abfindungsleistungen. Sie kann  auch nach der 
Dauer der Eintragung in die Liste einer Rechtsanwal tskammer oder der  
Dauer der Beitragszahlung in eine Versorgungseinric htung einer 
Rechtsanwaltskammer oder dem Zeitpunkt der Inanspru chnahme der 
Versorgungsleistung abgestufte Leistungen vorsehen.  Bei der 
Bemessung solcher zusätzlicher Leistungen ist jedoc h auf die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kammermitgli eder Bedacht zu 
nehmen. 

Anmerkung  
zu Abs. 1 und 2: ÜR: Art. II § 7, BGBl. Nr. 570/197 3, 
                     BGBl. II Nr. 54/2005 

Gesetzesnummer  
10001673 

Dokumentnummer  
NOR40045437 

  

Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  93/2003 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 53 

Inkrafttretedatum  
20040101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 53. (1) Die Umlagenordnung hat die Beiträge für  die 
Versorgungseinrichtung so zu bemessen, dass unter B erücksichtigung 
des der betreffenden Rechtsanwaltskammer zukommende n Teils der 
Pauschalvergütung die Auszahlung der Leistungen lan gfristig 
gesichert ist. Zu diesem Zweck sind unter Berücksic htigung 
mittelfristiger Finanzierungserfordernisse nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechne nde Rücklagen zu 
bilden. In der Umlagen- und Leistungsordnung kann f ür Bezieher von 
Leistungen aus der Alters-, der Berufsunfähigkeits-  sowie der 
Hinterbliebenenversorgung jeweils befristet für ein e Höchstdauer von  
zehn Jahren ein Pensionssicherungsbeitrag von nicht  mehr als 2,5 vH 
der jeweils zur Auszahlung gelangenden monatlichen Bruttoleistung 
festgesetzt werden, wenn nach versicherungsmathemat ischen 
Grundsätzen die Deckung der Versorgungsleistungen k urzfristig nur 
durch eine außergewöhnliche Erhöhung der Umlagen er reicht werden 
könnte, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
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Kammermitglieder übersteigen würde. 
  (1a) Abs. 1 gilt nicht für Versorgungseinrichtung en nach dem 
Kapitaldeckungsverfahren. 
  (2) Die Beiträge sind für alle beitragspflichtige n Rechtsanwälte 
grundsätzlich gleich hoch zu bemessen. Die Umlageno rdnung kann 
jedoch bestimmen, dass 
  1. Rechtsanwälte, die bereits die Voraussetzungen  zur 
     Inanspruchnahme der Versorgungseinrichtung erf üllen, Leistungen  
     aus dieser jedoch nicht in Anspruch nehmen, vo n der Leistung 
     der Umlage ganz oder teilweise befreit werden;  
  2. die Höhe der Umlagen nach der Dauer der Stande szugehörigkeit 
     der Rechtsanwälte abgestuft wird; 
  3. die Beiträge so zu bemessen sind, dass die unt erschiedliche 
     Belastung im Rahmen der Verfahrenshilfe und di e Nichterbringung  
     von Verfahrenshilfeleistungen durch niedergela ssene europäische  
     Rechtsanwälte (§ 13 Z 3 EuRAG) Berücksichtigun g finden; 
  4. Umlagen in berücksichtigungswürdigen Fällen ge stundet und 
     allfällige Rückstände mit den Leistungen aus d er 
     Versorgungseinrichtung aufgerechnet werden. 

Schlagworte  
Umlagenordnung, Altersversorgung, Berufsunfähigkeit sversorgung 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 57 0/1973 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 54 

Inkrafttretedatum  
19731201  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 54. Über einen Antrag auf Gewährung von Leistun gen aus der 
Versorgungseinrichtung hat der Ausschuß der Rechtsa nwaltskammer 
längstens innerhalb dreier Monate zu entscheiden. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 57 0/1973 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 55 

Inkrafttretedatum  
19731201  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 
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Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 55. Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag hat jährlich 
spätestens zum 31. März des jeweils folgenden Kalen derjahrs dem 
Bundesminister für Justiz zu berichten über 
  1. die Verteilung der Pauschalvergütung an die 
Rechtsanwaltskammern unter Angabe der einzelnen Bet räge; 
  2. die Verwendung der einzelnen Beträge der Pausc halvergütung 
durch die Rechtsanwaltskammern; 
  3. die Anzahl der im abgelaufenen Kalenderjahr ge leisteten 
Vertretungen und Verteidigungen (§ 47 Abs. 1). 

Anmerkung  
ÜR: Art. II § 9, BGBl. Nr. 570/1973 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 56 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 56. (1) Die Rechtsanwaltskammern haben über die  Bestellungen im 
Sinn des § 45 für jedes Kalenderjahr ein besonderes  Register zu 
führen. In dieses sind mindestens einzutragen 
  1. die mit 1 beginnende fortlaufende Geschäftszah l; 
  2. die Bezeichnung und das Aktenzeichen des Geric htes, das die 
Beigebung eines Rechtsanwalts bewilligt hat; 
  3. der Name und der Kanzleisitz des bestellten Re chtsanwalts; 
  4. der Tag des Bestellungsgbescheides. 
  (2) Die Rechtsanwaltskammern haben diese Register  durch sieben 
Jahre vom Schluß des jeweiligen Kalenderjahrs aufzu bewahren und dem 
Bundesminister für Justiz auf dessen Verlangen jede rzeit vorzulegen.  
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 47 4/1990 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 56a 

Inkrafttretedatum  
19910101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  

Seite 57 von 59BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

11.08.2005http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bnd&q=++und+%28RAO%2...



RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 56a. (1) Für die Leistungen der nach § 45a best ellten 
Rechtsanwälte gelten § 47 Abs. 1, 3 bis 5 sowie die  §§ 55 und 56 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß in § 47 Abs. 3, in §  55 und in § 56 
Abs. 2 an die Stelle des Bundesministers für Justiz  der 
Bundeskanzler tritt. 
  (2) Die Länder haben dem Bund zwei Drittel der Pa uschalvergütung 
nach Abs. 1 spätestens zum 31. März des auf das abg elaufene 
Kalenderjahr folgenden Jahres zu ersetzen. Die Ante ile der Länder 
bestimmen sich nach dem Verhältnis der auf den unab hängigen 
Verwaltungssenat des jeweiligen Landes entfallenden  Bestellungen zur  
Gesamtzahl dieser Bestellungen. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  98/2001 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 57 

Inkrafttretedatum  
20020101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 
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Text  
                            VIII. ABSCHNITT 
                           Strafbestimmungen 
 
  § 57. (1) Wer die Berufsbezeichnung Rechtsanwalt oder eine der in 
der Anlage zum EuRAG, BGBl. I Nr. 27/2000, angeführ ten 
Anwaltsbezeichnungen unberechtigt führt, begeht ein e 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis z u 3 050 Euro zu 
bestrafen. 
  (2) Wer unbefugt eine durch dieses Bundesgesetz d en Rechtsanwälten  
vorbehaltene Tätigkeit gewerbsmäßig anbietet oder a usübt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 6 100 Euro  
zu bestrafen. Diese Tat darf nicht auch nach andere n Bestimmungen 
über die Strafbarkeit der Winkelschreiberei geahnde t werden. 
  (3) Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzu wenden, wenn eine  
der nach Abs. 1 und 2 strafbaren Handlungen zugleic h den Tatbestand 
einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet. 

Anmerkung  
ÜR: Art. 96 Z 4, BGBl. I Nr. 98/2001 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 55 6/1985 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 58 

Inkrafttretedatum  
19860101  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
RAO 

Index  
27/01 Rechtsanwälte 

Text  
  § 58. Im Verwaltungsstrafverfahren nach § 57 sowi e in einem 
anderen Verfahren wegen Winkelschreiberei durch unb efugte Ausübung 
einer den Rechtsanwälten vorbehaltenen Tätigkeit ha t die 
Rechtsanwaltskammer, in deren Sprengel die zur Verf olgung zuständige  
Behörde ihren Sitz hat, Parteistellung einschließli ch der 
Rechtsmittelbefugnis und des Rechtes auf Erhebung d er 
Verwaltungsgerichtshofbeschwerde gemäß Art. 131 B-V G. 
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Kurztitel  
Rechtsanwaltsordnung 

Fundstelle  
RGBl.Nr. 96/1868 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.  76/2002 

Typ  
BG 

§/Artikel/Anlage  
§ 59 

Inkrafttretedatum  
20020501  

Außerkrafttretedatum  
99999999  

Abkürzung  
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Text  
                             IX. Abschnitt 
 
                          Schiedsgerichtsbarkeit 
 
  § 59. (1) Bei den Rechtsanwaltskammern können dur ch Beschluss der 
Plenarversammlung, beim  Österreichischen Rechtsanw altskammertag 
durch Beschluss der Vertreterversammlung jeweils Sc hiedsgerichte für  
Streitigkeiten im Sinne der §§ 577 ff ZPO errichtet  werden. 
  (2) Für die Schiedsgerichte der Rechtsanwaltskamm ern hat der 
jeweilige Ausschuss, für das Schiedsgericht des Öst erreichischen 
Rechtsanwaltskammertags die Vertreterversammlung ei ne 
Schiedsgerichtsordnung zu erlassen. Die Vertreterve rsammlung des 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags ist darübe r hinaus befugt, 
eine Rahmenschiedsgerichtsordnung zu beschließen, i n der die 
wesentlichen Grundsätze für die von den Rechtsanwal tskammern zu 
erlassenden Schiedsgerichtsordnungen festgelegt wer den können. 
  (3) Die Organe der Schiedsgerichte sind bei der A usübung ihrer 
Funktion unabhängig und an keine Weisungen gebunden . 
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